
 STADT EMMERICH AM RHEIN
D E R  B Ü R G E R M E I S T E R

 
 
Einladung 

zur 6. Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung
am 27. April 2010, 17.00 Uhr

im Ratssaal des Rathauses, Geistmarkt 1
 
 
 
 

T a g e s o r d n u n g 
 
 

I. Öffentlich 
 
 1     Einwohnerfragestunde 
 
 2     Feststellung der Sitzungsniederschrift vom 24.03.2010 
 
 3   05 - 15 0160/2010 Ausbau der Goebelstraße zwischen van-Gülpen-Straße / 

Gerhard-Storm-Straße und Hansastraße 
 
 4   05 - 15 0172/2010 Ausbau Wallstraße (zwischen Agnetenstraße und Pesthof) 
 
 5   05 - 15 0170/2010 Ausbau Merowinger Straße und Hubert-Fink-Straße 
 
 6   05 - 15 0171/2010 Ausbau Patersteege 
 
 7   05 - 15 0168/2010 Ausbau Bataverstraße 
 
 8   05 - 15 0169/2010 Ausbau Brillackweg 
 
 9   05 - 15 0178/2010 Bauvorhaben St. Willibrord-Spital Emmerich-Rees gGmbH; 

Umbau der Geriatrie sowie Erweiterung der Abt. für innere 
Medizin an der Burgstraße; 
hier: Entfernung von vier Bäumen 

 
 10   05 - 15 0176/2010 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. E 6/6 - Am 

Hasenberg -; 
hier: 1) Aufstellungsbeschluss 
        2) Satzungsbeschluss 

 
 11   05 - 15 0177/2010 7. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. EL/4 - 

Mühlenfeld -; 
hier: 1) Bericht über die Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und 
Behördenbeteiligung gemäß 
            § 4 Abs. 2 BauGB 
        2) Änderung des Aufstellungsbeschlusses          3) 
Beschluss zur erneuten Offenlage 
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 12     Mitteilungen und Anfragen 
 
 13     Einwohnerfragestunde 
 
 
46446 Emmerich am Rhein, den 14. April 2010 
 
 
 
Jansen, Albert 
Vorsitzender 
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A n w e s e n h e i t s l i s t e  
 

der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung am 27.04.2010 um 17:00 Uhr Ratssaal 
 
Name Bemerkungen Unterschrift 
   

Vorsitzender

Herr Albert Jansen  
 

Die Mitglieder

Herr Johannes Brink ten  
 

Herr Botho Brouwer  
 

Herr Rolf Diekman (für Mitglied Jessner) 
 

Frau Korinna Evers  
 

Herr Michael Faulseit  
 

Herr Peter Hinze  
 

Herr Hans-Willi Janssen (für Mitglied Wardthuysen) 
 

Herr Lukas Kaster  
 

Herr Hermann Lang  
 

Herr Guido Langer  
 

Herr Wilhelm Lindemann  
 

Herr Markus Meyer (für Mitglied Baars) 
 

Herr Manfred Mölder  
 

Herr Bernd Nellissen  
 

Herr Kurt Reintjes  
 

Hans-Jürgen Schagen  
 

Frau Ute Sickelmann  
 

Frau Birgit Sloot  
 

Herr Andre Spiertz  
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Herr Udo Tepaß  
 

Schriftführerin

Frau Nicole Hoffmann  
 

Von der Verwaltung

Herr Michael Baumgärtner  
 

Herr Jochen Kemkes  
 

Frau Yvonne Surink  
 

Herr Dr. Stefan Wachs  
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 STADT EMMERICH AM RHEIN
D E R  B Ü R G E R M E I S T E R

 
 
 

Niederschrift
zur 6. Sitzung 

 des Ausschusses für Stadtentwicklung
am 27.04.2010 

um 17:00 Uhr im Ratssaal
 
 

T a g e s o r d n u n g
 

I. Öffentlich 
 
 1     Einwohnerfragestunde 
 
 2     Feststellung der Sitzungsniederschrift vom 24.03.2010 
 
 3   05 - 15 0160/2010 Ausbau der Goebelstraße zwischen van-Gülpen-Straße / Ger-

hard-Storm-Straße und Hansastraße 
 
 4   05 - 15 0172/2010 Ausbau Wallstraße (zwischen Agnetenstraße und Pesthof) 
 
 5   05 - 15 0170/2010 Ausbau Merowinger Straße und Hubert-Fink-Straße 
 
 6   05 - 15 0171/2010 Ausbau Patersteege 
 
 7   05 - 15 0168/2010 Ausbau Bataverstraße 
 
 8   05 - 15 0169/2010 Ausbau Brillackweg 
 
 9   05 - 15 0178/2010 Bauvorhaben St. Willibrord-Spital Emmerich-Rees gGmbH; 

Umbau der Geriatrie sowie Erweiterung der Abt. für innere Medi-
zin an der Burgstraße; 
hier: Entfernung von vier Bäumen 

 
 10   05 - 15 0176/2010 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. E 6/6 - Am 

Hasenberg -; 
hier: 1) Aufstellungsbeschluss 
        2) Satzungsbeschluss 

 
 11   05 - 15 0177/2010 7. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. EL/4 - Müh-

lenfeld -; 
hier: 1) Bericht über die Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und 
            Behördenbeteiligung gemäß  § 4 Abs. 2 BauGB 
        2) Änderung des Aufstellungsbeschlusses           
        3) Beschluss zur erneuten Offenlage 

 
 12     Mitteilungen und Anfragen 
 
 13     Einwohnerfragestunde 
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Anwesend sind: 

Vorsitzender
Herr Albert Jansen  

Die Mitglieder
Herr Johannes Brink ten  
Herr Botho Brouwer  
Herr Rolf Diekman (für Mitglied Jessner) 
Frau Korinna Evers  
Herr Michael Faulseit  
Herr Peter Hinze  
Herr Hans-Willi Janssen (für Mitglied Wardthuysen) 
Herr Lukas Kaster  
Herr Hermann Lang  
Herr Guido Langer  
Herr Wilhelm Lindemann  
Herr Markus Meyer (für Mitglied Baars) 
Herr Manfred Mölder  
Herr Bernd Nellissen  
Herr Kurt Reintjes  
Hans-Jürgen Schagen  
Frau Ute Sickelmann  
Frau Birgit Sloot  
Herr Andre Spiertz  
Herr Udo Tepaß  

Von der Verwaltung
Erster Beigeordneter Dr. Wachs, Stefan  
Kemkes, Jochen  
Baumgärtner, Michael  
Surink, Yvonne  
Hoffmann, Nicole (Schriftführerin) 
 
 
 
Vorsitzender Jansen eröffnet um 17.00 Uhr die öffentliche Sitzung des Ausschusses für 
Stadtentwicklung und begrüßt alle Anwesenden.  
 
Bevor der Ausschuss in die Tagesordnung einsteigt wird Mitglied Markus Meyer als stellver-
tretender sachkundiger Bürger mit folgendem Wortlaut vereidigt: 
 
 „Ich verpflichte mich, dass ich meine Aufgaben nach bestem Wissen 
 und Können wahr nehmen, das Grundgesetz, die Verfassung und die 
 Gesetze beachten und meine Pflichten zum Wohle der Stadt Emmerich 
 am Rhein erfüllen werde.“ 
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I. Öffentlich 
 
 
1. Einwohnerfragestunde 
 

Protokoll: 
Zur Einwohnerfragestunden werden seitens der Anwesenden keine Mitteilungen 
gemacht. 
  

 
 
2. Feststellung der Sitzungsniederschrift vom 24.03.2010 
 

Protokoll: 
Da keine Einwände gegen die gemäß § 21 Abs. 4 der Geschäftsordnung für den 
Rat und die Ausschüsse zur Feststellung vorgelegte Niederschrift erhoben wer-
den, wird sie vom Vorsitzenden und der Schriftführerin unterzeichnet. 
 

 
 
3. Ausbau der Goebelstraße zwischen van-Gülpen-Straße / Gerhard-Storm-

Straße und Hansastraße 
Vorlage: 05 - 15 0160/2010 

 
Protokoll: 
Herr Kemkes erläutert kurz die Vorlage. Es wurden 2 Varianten in der Bürgerbe-
teiligung vorgestellt (Erhalt und Nichterhalt von bestehenden Bäumen). Die An-
wohner haben sich mehrheitlich für die Variante 2 (Entfernung aller Bäume und 
Ersatzpflanzung in Höhe von 22 Stück) ausgesprochen. Gleichzeitig wurde die 
Verwaltung mit einem Prüfauftrag beauftragt, inwieweit Stellplätze zwischen den 
Bäumen angeordnet werden können. Nach dieser erfolgten Prüfung hat sich die 
Planung dahin gehend verändert, dass nunmehr nur 17 Bäume als Ersatz ge-
pflanzt werden und somit 9 Parkplätze errichtet werden können. Dieser Entwurf 
dient als Grundlage für den Förderantrag. Der Ausbau wird erst dann vorgenom-
men, wenn der entsprechende Förderbescheid vorliegt. 
 
Mitglied Sickelmann vermisst im Protokoll der Bürgerunterrichtung die Teilneh-
merliste. Hierauf teilt Herr Kemkes mit, dass in der Vorlage darauf hingewiesen 
wird, dass die Teilnehmerliste bei der Verwaltung eingesehen werden kann. Aus 
datenschutzrechtlichen Gründen kann die Teilnehmerliste nicht einer öffentlichen 
Vorlage angehängt werden. Auf weitere Anfrage teilt Herr Baumgärtner mit, dass 
sich ca. 98 % der Anwohner für die Variante 2, d. h. für die Entfernung der Bäu-
me, ausgesprochen haben. In der Bürgerinformation kam lediglich die Anregung, 
den einen oder anderen Baum noch zu entfernen, um mehr Parkplätze zu schaf-
fen. Abschließend teilt er weiter auf ihre Anfrage mit, dass der Kanal in die Scha-
densklasse 0 eingestuft wurde. 
 
Mitglied Sickelmann weist darauf hin, dass auch der Aspekt „Schaffung eines 
Radweges“ eine wichtige Rolle spielt. Allerdings wird der Radweg nicht weiterge-
führt. Es handelt sich somit um eine Teilbaumaßnahme. Der Radweg wird zwar 
aus der südlichen Richtung in Richtung Schule fortgeführt, allerdings aus der 
nordwestlichen Richtung kommend leider nicht. Für ihre Fraktion teilt sie mit, 
dass man sich bis zur Sitzung des Rates der Abstimmung enthält. 
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Sie macht deutlich, dass in der heutigen Tagesordnung 45 Baumfällungen zur 
Diskussion stehen. 
 
Mitglied Spiertz geht auf die Bürgerunterrichtung ein. Seines Wissens sollte in der 
damaligen Diskussion der Radfahrerweg (gegenüber der Schule) weitergeführt 
werden. In der Niederschrift der Bürgerunterrichtung hat die Verwaltung auf Seite 
2 eine Stellungnahme abgegeben, in der es heißt, dass der andere Teil der Stra-
ße sich in einem besseren Zustand befindet. Die Verwaltung wird unter Berück-
sichtigung der aktuellen Haushaltslage einem Ausbau nicht zustimmen. Ihn inte-
ressiert hinsichtlich der Fördergelder, ob der geplante Fahrradweg von Platz TUS 
Hüthum bis Bredenbachstraße eingeplant ist.  
Hierauf antwortet Herr Kemkes, dass der Radweg als Netzverknüpfung zwischen 
dem Radweg Hansastraße und van-Gülpen-Straße/Gerhard-Storm-Straße in die 
Fördermaßnahme einfließt. Eine Weiterführung des Radweges war nicht ange-
dacht. Der Zustand der Straße im nördlichen Teil ist besser als im südlichen Teil, 
so dass sich bei einem möglichen Ausbau des nördlichen Teils die Frage stellt, 
ob dieser Teil nach KAG beitragsfähig abzurechnen ist. Die Verwaltung hält einen 
Ausbau nicht für erforderlich, da sich die Straße in einem vernünftigen Zustand 
befindet und hier kein Kanal ausgebaut wird. 
Mitglied Spiertz führt aus, dass gerade wegen diesem Punkt eine lange Diskussi-
on in der Bürgerunterrichtung stattgefunden hat. Auch aufgrund des Aspektes der 
Schulwegsicherung war man der Meinung, dass auch dieser Teilbereich mit ei-
nem Fahrradweg ausgewiesen und bei der Förderstelle beantragt werden sollte. 
Erster Beigeordneter Dr. Wachs weist darauf hin, dass im Rahmen der Haus-
haltsplanberatungen der Rat der Stadt Emmerich am Rhein die Prioritätenliste 
beschlossen hat. Die Straßenausbauten, die mittlerweile nach KAG erfolgen, er-
folgen nicht willkürlich; sie sind lange vorbereitet. Im Rahmen des NKF (Neues 
Kommunales Finanzmanagement) wurden die Straßen aufgenommen und be-
wertet, auch im Hinblick auf die Kanalsituation. Abhängig davon ist die nunmehr 
beschlossene Prioritätenliste entstanden. Anhand von sachlichen Kriterien im 
Straßen- und Kanalbild muss die Entscheidung getroffen werden, welche Straße 
ausgebaut wird oder nicht ausgebaut wird. Die Frage einer Gebührenhöhe kann 
kein sachlicher Grund für einen Straßenausbau sein. 
 
Mitglied Sickelmann unterstützt die Aussage von Mitglied Spiertz. Man muss die 
wirtschaftliche Situation der Bürger berücksichtigen. Es drängt sich schon der 
Eindruck auf, dass da, wo der städtische Haushalt belastet werden soll, die 
Schulwegsicherung nicht mehr so wichtig genommen wird. In der logischen Kon-
sequenz wäre es richtiger, den Fahrradweg weiter zu führen. Insgesamt ist der 
übertriebene Straßenausbau kritisch zu bewerten. 
Erster Beigeordneter Dr. Wachs stellt deutlich, dass es nicht um Gebührentreibe-
rei geht. Sowohl das Kanalbild als auch das Straßenbild sind im vorderen Ab-
schnitt ein anderes als im hinteren Abschnitt. Die Fördermaßnahme ist unter dem 
Aspekt eines Radwegeschlusses zu sehen. Sollten andere Straßen entsprechend 
ausgebaut werden, müssen vom Rat entsprechende Beschlüsse gefasst werden. 
 
Mitglied Spiertz hat es in der Bürgerunterrichtung so verstanden, dass gegenüber 
der Schule der Radweg als Schulwegsicherung in den Förderantrag einfließen 
sollte. Nunmehr wird gesagt, dass dem nicht so ist. Er hätte bei der Bürgerunter-
richtung erwartet, dass den Bürgern gesagt worden wäre, dass eine solche Maß-
nahme nicht in einen Förderantrag einfließen kann und sich somit der Förderan-
trag nur auf das Stück von der Gerhard-Storm-Straße bis zur Hansastraße be-
zieht. Eine so klare Darstellung ist seines Wissens in der Bürgerunterrichtung 
nicht erfolgt. 
Erster Beigeordneter Dr. Wachs erklärt nochmals, dass der Abschnitt der Goe-
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belstraße eine Genehmigungswahrscheinlichkeit hat, weil ein Radwegenetz ge-
schlossen werden muss. Im zweiten Teil der Goebelstraße würde sich die Situa-
tion anders darstellen. 
 
Auf Anfrage von Mitglied ten Brink führt Herr Baumgärtner aus, dass die Verwal-
tung sicherlich bemüht ist, so wenige Bäume wie nötig zu fällen. Für den Wegfall 
von 39 Bäumen muss allerdings entsprechender Ersatz gepflanzt werden. In der 
Bürgerinformation wurde mitgeteilt, dass keine großkronigen Eichen sondern 
schmalkronige Bäume gepflanzt werden, so dass keine Beeinträchtigung für die 
Anwohner entsteht. 
 
Mitglied Diekman teilt für seine Fraktion mit, dass man durchaus damit einver-
standen war, den Radweg an der Hansastraße enden zu lassen, da an diesem 
Punkt die Schulwegsicherung endet. Hinzu kommt, dass der Teil der Goebelstra-
ße, der über die Hansastraße hinweg geführt wird, in einem sehr guten Zustand 
ist. Hier befinden sich ein Bürgersteig und entsprechende Parkstreifen. Er für 
seine Fraktion unterstützt den Antrag von Mitglied ten Brink, nach Vorlage zu 
beschließen. 
 
Mitglied Tepaß führt aus, dass ein Ausbau der Straße sowohl für die Stadt Em-
merich am Rhein als auch für die Anwohner der Goebelstraße aus finanziellen 
Gründen nicht tragbar ist. Man könnte auch dafür plädieren, dass lediglich der 
Kanal erneuert wird und der alte Straßenzustand entsprechend wieder herzustel-
len ist. Bei der Bürgerbeteiligung wurde deutlich mitgeteilt, dass auch der Kanal 
im zweiten Teil der Goebelstraße die Schadensklasse 1 - 2 hat, so dass kurzfris-
tig auch hier eine Kanalsanierung erfolgen müsste. Ferner führt er aus, dass lt. 
Aussage der Verwaltung vor einiger Zeit nur Straßen komplett gefördert werden. 
Bei der Goebelstraße allerdings wird nur ein Teilabschnitt erneuert und gefördert; 
dies widerspricht sich. 
Herr Kemkes führt aus, dass der Kanal im ersten Teil der Straße per Inlinerver-
fahren erneuert wird, so dass die Straße nicht aufgenommen werden muss. Fer-
ner führt er aus, dass der Teilabschnitt der Goebelstraße für sich einen selbst-
ständige Straße darstellt. Der weiterführende Teil könnte durchaus einen anderen 
Straßennamen haben. Funktion ist sie nicht als zusammenhängend anzusehen. 
Für die Förderung liegt der Hauptfördergrund in der Schließung des Radwege-
netzes (Schließung der Verbindung zwischen Hansastraße, van-Gülpen-Straße 
und Gerhard-Storm-Straße). Eine Weiterführung von Radwegen würde nur dann 
sinnvoll sein, wenn in den weiterführenden Straßen eine Weiterführung der Rad-
wege  erfolgt. Zum derzeitigen Zeitpunkt ist eine Fördermöglichkeit für den 2. Teil 
der Goebelstraße somit nicht gegeben. 
Erster Beigeordneter Dr. Wachs teilt ergänzend mit, dass sich der Straßenausbau 
nach KAG richtet. Der jeweilige Straßenausbau richtet sich nach den jeweiligen 
Zuständen der Straße. Die von der Verwaltung erstellte Prioritätenliste spiegelt 
dies in Gänze wieder. Im Sinne der zu erledigenden Tätigkeiten ist man de-
ckungsgleich mit der vorgeschriebenen Norm. Auch nur das wird letztendlich ab-
gearbeitet, nicht mehr und nicht weniger. Im Sinne der Rechtssicherheit und dem 
Verständnis für den Bürger wird nicht willkürlich entschieden sondern sachliche 
Argumente vorgetragen. Die vorgeschlagenen Straßenausbaumaßnahmen wer-
den rechtssicher durchgeführt. Die Unterstellung der willkürlichen Entscheidung 
ob Straßenausbau wie oder wie nicht muss er zurückweisen. 
 
Mitglied ten Brink spricht die Radwegeführung im Bereich der Kreuzung an. Er 
fragt an, ob die neuen Radwege an der Goebelstraße an die vorhandenen Rad-
wege der Hansastraße auf der südlichen Seite angeschlossen werden. Seine 
Frage, ob der Radfahrer aus der Goebelstraße von der van-Gülpen-Straße kom-
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mend über die Kreuzung Hansastraße gefahrfrei übergeleitet wird, wird seitens 
der Verwaltung bejaht. 
 
Mitglied Spiertz erinnert hinsichtlich der Schulwegsicherung daran, dass vor ca. 6 
Jahren ein schlimmer Unfall an der Kreuzung passiert ist. Womöglich wäre der 
Unfall nicht passiert, wenn ein entsprechender Fahrradweg angelegt wäre. 
 
Mitglied Sickelmann weist darauf hin, dass es die Möglichkeit zur Anlage eines 
Radweges gibt, ohne die Straßen aufzunehmen. Vom Land gibt es ein entspre-
chendes Programm mit dem Titel „Kostensparendes Anlegen von Radwegen“; 
ihres Wissens wird ein Belag aufgetragen und ein gewisser Teil der Fahrbahn 
farblich abgetrennt und markiert. Logische Folgerung wäre die Weiterführung des 
Radwegenetzes. Sie bittet die Verwaltung, diese Möglichkeit zu prüfen.  
 
Vorsitzender Jansen lässt über den Antrag der Mitglieder ten Brink und Diekman, 
nach Vorlage zu beschließen, abstimmen. 
 

Beschlussvorschlag : 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung nimmt die Niederschrift der durchgeführten 
Bürgerunterrichtung zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung die Maßnahme 
auf Grundlage der abgeänderten Variante II nach positivem Förderbescheid 
durchzuführen. 
 

bstimmungsergebnis: 
19 Stimmen Dafür, 0 Stimmen Dagegen, 2 Enthaltungen 
 

 
 
4. Ausbau Wallstraße (zwischen Agnetenstraße und Pesthof) 

Vorlage: 05 - 15 0172/2010 
 

Protokoll: 
Herr Kemkes teilt für die Tagesordnungspunkte 4 – 8 mit, dass diese Maßnah-
men in 2010 anstehen und die Bürgerinformationen für den Mai 2010 angesetzt 
werden, so dass im Ausschuss für Stadtentwicklung am 22.06.2010 die Ergeb-
nisse vorgestellt werden. 
Nunmehr bezieht er sich auf die Vorlage. 
 
Mitglied ten Brink regt an, die im Kreuzungsbereich Wallstraße / Agnetenstraße 
aufgestellten Absperrgitter zu entfernen und somit die Wallstraße vom Pesthof 
kommend als Einbahnstraße auszuweisen, um den Linksabbiegerverkehr von der 
van-Gülpen-Straße zu reduzieren. 
Hierauf antwortet Herr Kemkes, dass der Bereich in dem rechtskräftigen Bebau-
ungsplan E 24/2 liegt und dort als verkehrsberuhigter Bereich (für den reinen An-
liegerverkehr) ausgewiesen ist. Durch die gewünschte Verkehrsführung würde 
man Fremdverkehre durch den Bereich leiten, so dass den Zielen des Bebau-
ungsplanes widersprochen wird. 
 
Auf Anfrage von Mitglied Reintjes, warum Cobblestone und kein normales Bröd-
chen verlegt wird, antwortet Herr Baumgärtner, dass dies eine Anregung eines 
Eigentümers war. Da der Preisunterschied nicht sehr hoch war, hat sich die Ver-
waltung für diese Lösung entschieden.  
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Mitglied Diekman stellt den Antrag, nach Vorlage zu beschließen. 
 

Beschlussvorschlag : 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung stimmt dem Plankonzept zum Ausbau der 
Wallstraße (zwischen Agnetenstraße und Pesthof) zu und beauftragt die Verwal-
tung, eine Bürgerinformation durchzuführen. 

Abstimmungsergebnis: 
21 Stimmen Dafür, 0 Stimmen Dagegen, 0 Enthaltungen 
  

 
 
5. Ausbau Merowinger Straße und Hubert-Fink-Straße 

Vorlage: 05 - 15 0170/2010 
 

Protokoll: 
Mitglied Sickelmann regt die Planung von mehr Grün an, insbesondere vor dem 
Hintergrund, da in dem Baugebiet mehr Bäume gefällt wurden, als genehmigt 
wurden. Hinzu kommt, dass lt. Strategien zur Klimaanpassung den Städten emp-
fohlen wird, aus Überwärmungsschutz der Innenstädte für ausreichend Grün zu 
sorgen.  
Hierauf erklärt Herr Baumgärtner, dass durch das Bebauungsplangebiet ein 
Fußweg verläuft, wo sich rechts und links entlang eine große Grünanlage an-
schließt. Bereits bei der seinerzeitigen Aufstellung des Bebauungsplanes existier-
te der nunmehr vorgelegte Ausbauentwurf. Bereits damals wurde gesagt, dass 
der jetzt vorhandene Gehweg auf Kosten der betreffenden Grundstücke verbrei-
tert wird und die Kosten für den Gehweg von Seiten des Erschließungsträgers zu 
zahlen sind. 
 
Mitglied Reintjes fragt an, ob eine Verschiebung der Maßnahme auf spätere Jah-
re möglich ist, wenn sich herausstellen sollte, dass kein Bauinteresse für das Ge-
biet gegeben ist. Ferner fragt er an, ob die Hausanschlüsse entsprechend in der 
Achse mit ausgelegt werden, wo die neue Bebauung vorgesehen ist. 
Herr Baumgärtner erläutert, dass im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens die 
Bürger auf der Nordseite der Merowingerstraße bzw. der Nordwestseite der Hu-
bert-Fink-Straße den mangelnden Parkplatzstreifen beklagt haben. Seinerzeit 
hatte man sich darauf geeinigt, den jetzigen Gehweg auf beiden Straßen zukünf-
tig als Parkstreifen auszuweisen und auf Kosten der sich im privaten Besitz be-
findlichen Grundstücke einen neuen Gehweg anzulegen. Die Kosten für den neu-
en Gehweg werden vom Erschließungsträger getragen.  
Hinsichtlich der Hausanschlussleitungen führt er aus, dass sämtliche Hausan-
schlussleitungen erneuert und eine Dichtigkeitsprüfung vorgenommen wird. Hin-
sichtlich einer möglichen Verschiebung der Maßnahme führt er aus, dass die 
Maßnahme bereits für das Jahr 2010 geplant war. Verwaltungsseitig hat man sich 
für eine Ausschreibung in den Wintermonaten entschieden, um auch günstigere 
Preise zu bekommen. Sollte im Rahmen der Haushaltsplanberatungen heraus-
stellen, dass sich für das Baugebiet kein Interesse regt, könnte man über eine 
mögliche Verschiebung für 1-2 Jahre nach hinten nachdenken. Dies kann aller-
dings nur in Abstimmung mit den Kommunalbetrieben erfolgen, da die Kanalsa-
nierung auch Auslöser dieser Straßenausbaumaßnahme ist. 
 
Mitglied Spiertz führt aus, dass sich die Ausbaukosten von 180.000 € im Haus-
haltsjahr 2009 auf 160.000 € im Haushaltsjahr 2010 reduziert haben und man 
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somit davon ausgehen kann, dass sich diese Reduzierung aufgrund einer günsti-
geren Ausschreibung ergibt. Hierauf erwidert Herr Baumgärtner, dass dem nicht 
so ist. Der Betrag von 160.000 € sind die reinen Ausbaukosten, wobei noch Pla-
nungskosten in Höhe von 20.000 € hinzukommen. 
Ferner geht Mitglied Spiertz nunmehr auf den Verteilerschlüssel ein. Für das Jahr 
2009 war angesetzt, dass die Anliegerkosten mit 90 % veranschlagt werden. 
Nunmehr wird in der Vorlage geschrieben, dass die Anliegerkosten mit 75 % ver-
anschlagt werden. 
Hierauf teilt Mitglied Baumgärtner mit, dass er davon ausgeht, dass die Aussage 
in 2009 falsch gewesen ist. Die Verwaltung sagt Prüfung zu und wird das Ergeb-
nis in der Niederschrift mitteilen. 
 
Stellungnahme der Verwaltung:  
Die Gesamtkosten der Merowinger Straße betragen 180.000,00 € und setzen 
sich wie folgt zusammen: 
Planungskosten in Höhe von 20.000,00 € im Haushaltsjahr 2010 
Reine Ausbaukosten in Höhe von 160.000,00 € im Haushaltsjahr 2011 
Die Abrechnung erfolgt nach KAG in Höhe von 75 %. 
Die Gesamtkosten der Hubert-Fink-Straße betragen 120.000,00 € und setzen  
sich wie folgt zusammen: 
Planungskosten in Höhe von 10.000,00 € im Haushaltsjahr 2010 
Reine Ausbaukosten in Höhe von 110.000,00  im Haushaltsjahr 2011 
Die Abrechnung erfolgt nach KAG in Höhe von 75 %. 
 
Auf Anfrage von Mitglied Diekman teilt Erster Beigeordneter Dr. Wachs mit, dass 
das Grundstück seitens der Stadt Emmerich am Rhein an verschiedene Stiftun-
gen verkauft worden ist. Bei Ausbau der Straße ist der jeweilige Grundstücksei-
gentümer, der im Grundbuch eingetragen ist, zu den Kosten heranzuziehen. 
 
Auf weitere Anfrage von Mitglied Sickelmann antwortet Herr Baumgärtner, dass 
der Kanal in die Schadklasse 0 eingestuft wurde und in einem offenen Verfahren 
saniert wird. 
 
Mitglied Diekman stellt den Antrag, nach Vorlage zu beschließen. 
 

Beschlussvorschlag : 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung stimmt dem Plankonzept zum Ausbau der 
Merowinger Straße und Hubert-Fink-Straße zu und beauftragt die Verwaltung, 
eine Bürgerinformation durchzuführen. 

Abstimmungsergebnis: 
20 Stimmen Dafür, 0 Stimmen Dagegen, 1 Enthaltung 
  

 
 
6. Ausbau Patersteege 

Vorlage: 05 - 15 0171/2010 
 

Protokoll: 
Herr Kemkes verweist auf die Vorlage. 
 
Mitglied ten Brink fragt an, ob geplant ist, den Gehweg zur Schule niveaugleich 
mit der Straße herzustellen. Hierauf erwidert Herr Baumgärtner, dass dies in kei-
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ner Weise sinnvoll ist, da die Sicherung der Schulkinder nicht gewährleistet ist.  
Diese ist durch die Anlage eines Hochbordes gegeben. 
 
Mitglied Diekman fragt nach den verschiedenen Abrechnungsmöglichkeiten von 
50 % bis 70 %. Herr Kemkes erklärt, dass es Unterschiede zwischen den ver-
schiedenen Ausbauelementen gibt. Fahrbahn und Gehweg werden mit unter-
schiedlichen Prozentsätzen abgerechnet. Herr Baumgärtner ergänzt, dass die 
Fahrbahn mit 50 %, die  Gehwege/Grünanlagen mit 70 %  und Beleuch-
tung/Entwässerung mit 60 % abgerechnet werden. 
 
Mitglied Reintjes fragt an, ob seitens der Verwaltung geprüft werden kann, ob die 
Aufbringung eines Radwegeschutzstreifens sinnvoll ist. Die Verwaltung sagt Prü-
fung zu. Sollte sich in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung am 
22.06.2010 nach durchgeführter Bürgerinformation ein positives Votum ergeben, 
plädiert er dafür, um die Kosten der Unterhaltung seitens der KBE zu verringern, 
den Radwegeschutzstreifens entsprechend anders zu pflastern.  
 
Mitglied Hinze stellt den Antrag, nach Vorlage mit Ergänzung des Prüfauftrages 
zu beschließen. 
 

Beschlussvorschlag : 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung stimmt dem Plankonzept zum Ausbau der 
Patersteege zu und beauftragt die Verwaltung, eine Bürgerinformation durchzu-
führen. Ferner wird die Verwaltung mit der Prüfung beauftragt, die Möglichkeit zur 
Anlage eines Radwegeschutzstreifens mit in die Planung aufzunehmen und dies 
den Bürgern in der Bürgerinformation entsprechend vorzustellen. 

Abstimmungsergebnis: 
21 Stimmen Dafür, 0 Stimmen Dagegen, 0 Enthaltungen 
  

 
 
7. Ausbau Bataverstraße 

Vorlage: 05 - 15 0168/2010 
 

Protokoll: 
Mitglied Spiertz weist darauf hin, dass sich auch hier ein Fehler bei den zu veran-
lagenden Ausbaukosten eingeschlichen hat. 75 % von 110.000,00 € sind nicht 
nur 75.000 € sondern 82.500 €. 
Stellungnahme der Verwaltung:  
Bei der Kostenübersicht hat sich ein Tippfehler eingeschlichen. Richtigerweise 
betragen die Ausbaukosten 100.000,00 € und nicht 110.0000,00 €. 
 
Mitglied Sickelmann regt an, den in der Planung  geplanten platzähnlichen Be-
reich mit einem Baum zu bepflanzen. Hierauf antwortet Herr Baumgärtner, dass 
die Straßenbreite aufgrund der geringen Radien dies nicht zulässt. 
Mitglied Reintjes fügt ergänzend hinzu, dass dies auch aus dem Grunde proble-
matisch werden könnte, da sich unterhalb des platzähnlichen Bereiches die Ka-
nalrohre befinden. 
 
Mitglied ten Brink fragt an, da es sich bei der Bataverstraße um eine Spielstraße 
handelt, scharfkantiges Betonsteinpflaster ohne Phase zu verlegen. Herr Baum-
gärtner teilt für die Verwaltung mit, dass man davon nicht überzeugt ist. Die Be-
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tonsteine mit Phase haben bereits den erforderlichen Abstand, so dass bei Verle-
gung keine Absplitterungen der Kanten zu erwarten sind. 
Mitglied Reintjes plädiert dennoch für das Pflaster ohne Phase, zumal es für die 
Kinder zum Spielen und Inlinerfahren unproblematischer ist. 
Die Verwaltung sagt Prüfung und Erörterung mit den Bürgern zu. 
 
Mitglied Diekman stellt den Antrag, nach Vorlage mit Ergänzung des Prüfauftra-
ges zu beschließen. 
 

Beschlussvorschlag : 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung stimmt dem Plankonzept zum Ausbau der 
Bataverstraße zu und beauftragt die Verwaltung, eine Bürgerinformation durchzu-
führen. Ferner wird die Verwaltung mit der Prüfung beauftragt, Betonsteinpflaster 
ohne Phase in der Planung zu berücksichtigen und dies den Bürgern in der Bür-
gerinformation entsprechend vorzustellen.  

Abstimmungsergebnis: 
21 Stimmen Dafür, 0 Stimmen Dagegen, 0 Enthaltungen 
  

 
 
8. Ausbau Brillackweg 

Vorlage: 05 - 15 0169/2010 
 

Protokoll: 
Herr Kemkes verweist auf die Vorlage. Der Haushaltsansatz in Höhe von 80.000 
€ wurde um 35.000 € überschritten. Dies hängt damit zusammen, dass entgegen 
der ursprünglichen Überlegung keine Oberflächenwasserverrieselungsanlage 
möglich ist, da ein sehr enger Baumbestand dem entgegensteht und man es mit 
Lehmboden zu tun hat, der die Versickerung nicht gewährleistet. Stattdessen 
musste ein Regenwasserkanal geplant werden, der in einen Bahnseitengraben in 
der Sulenstraße angeschlossen werden soll. 
 
Mitglied Sickelmann teilt mit, dass sich ein Eingriff an Bäumen, speziell im Wur-
zelbereich,  nicht ganz vermeiden lässt. Sie weist ausdrücklich darauf hin, dass 
die Ausschreibung  entsprechend der DIN-Norm zu erfolgen hat.  
 
Mitglied Hinze stellt den Antrag, nach Vorlage zu beschließen. 
 

Beschlussvorschlag : 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung stimmt dem Plankonzept zum Ausbau des 
Brillackweges zu und beauftragt die Verwaltung, eine Bürgerinformation durchzu-
führen. 

Abstimmungsergebnis: 
21 Stimmen Dafür, 0 Stimmen Dagegen, 0 Enthaltungen 
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9. Bauvorhaben St. Willibrord-Spital Emmerich-Rees gGmbH; 
Umbau der Geriatrie sowie Erweiterung der Abt. für innere Medizin an der 
Burgstraße; 
hier: Entfernung von vier Bäumen 
Vorlage: 05 - 15 0178/2010 

 
Protokoll: 
Vorsitzender Jansen lässt über den Antrag von Mitglied Diekman, nach Vorlage 
zu beschließen, abstimmen. 
 

Beschlussvorschlag : 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung stimmt der Genehmigung der Fällung der 
Bäume nach § 6 Abs. 1 Buchstabe b) der Baumschutzsatzung der Stadt Emme-
rich am Rhein zu. 

Abstimmungsergebnis: 
20 Stimmen Dafür, 0 Stimmen Dagegen, 1 Enthaltung 
  

 
 
10. 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. E 6/6 - Am Hasenberg -;

hier: 1) Aufstellungsbeschluss 
        2) Satzungsbeschluss 
Vorlage: 05 - 15 0176/2010 

 
Protokoll: 
Mitglied Sickelmann fragt an, ob kein anderer Standort für den relativ kleinen An-
bau gefunden werden konnte, um den zu fällenden Baum zu erhalten. Herr Kem-
kes führt aus, dass alle Erweiterungsmöglichkeiten auf dem Grundstück geprüft 
worden sind. Der nunmehr geplante Standort ist der einzig sinnvolle Bereich, um 
einen Anbau zu realisieren. Hinzu kommt, dass der Baum sichtbare Schäden 
aufweist. Als Ersatz werden 3 Bäume gepflanzt. 
 
Vorsitzender Jansen lässt über die Verwaltungsvorlage abstimmen. 
 

Beschlussvorschlag : 
Zu 1) 
Der Rat beschließt gemäß § 2 Abs. 1 i.V.m. § 1 Abs. 8 BauGB, den Bebauungs-
plan Nr. E 6/6 -Am Hasenberg- im Wege eines vereinfachten Verfahrens nach § 
13 BauGB für das Grundstück des Kindergartens Heilig Geist, Am Hasenberg 1, 
dahin gehend zur ändern, dass auf der nördlichen Teilfläche des Flurstückes 
Gemarkung Emmerich, Flur 6, Nr. 352 die überbaubare Fläche in einer Tiefe von 
15 m bis auf einen Abstand von 4 m zur Grundstücksgrenze Am Hasenberg 3 
erweitert wird. 
 
Zu 2) 
Der Rat beschließt den Entwurf der gemäß § 13 BauGB durchgeführten 1. verein-
fachten Änderung des Bebauungsplanes Nr. E 6/6 -Am Hasenberg- mit Ent-
wurfsbegründung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung. 

Abstimmungsergebnis: 
20 Stimmen Dafür, 0 Stimmen Dagegen, 1 Enthaltung  
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11. 7. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. EL/4 - Mühlenfeld -; 

hier: 1) Bericht über die Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und Behörden 
             beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
         2) Änderung des Aufstellungsbeschlusses   
         3) Beschluss zur erneuten Offenlage 
Vorlage: 05 - 15 0177/2010 

 
Protokoll: 
Vorsitzender Jansen lässt über die Verwaltungsvorlage abstimmen. 
 

Beschlussvorschlag : 
Zu 1) 
a)  Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt, dem dargelegten Interesse 

an einer Ausdehnung des Änderungsverfahrens zum Zweck der Vorberei-
tung eines Baurechtes auf den Hinterlandflächen der Grundstücke Semi-
narstr. 20/20a bis 24 durch Erweiterung des Aufstellungsbeschlusses und 
Durchführung der Offenlage eines erweiterten Änderungsentwurfes zu fol-
gen. 

 
b)  Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt der Anregung auf Reduzie-

rung der Verkehrsflächenfestsetzung des Liemersweges neben den Garagen 
am Machutusweg nicht zu folgen. 

 
c)  Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt für den Bereich der neuen 

Baufläche auf der Hinterlandfläche des Grundstückes Seminarstr. 16 keine 
Höhenbeschränkung festzusetzen. 

 
d) Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt aufgrund der Stellungnahme 

des Kampfmittelbeseitigungsdienstes, in den Änderungsentwurf einen Hin-
weis auf das evtl. Vorhandensein von Kampfmitteln innerhalb des Ände-
rungsbereiches sowie auf empfohlene Verhaltensmaßregeln bei Erdarbeiten 
in den Änderungsentwurf aufzunehmen. 

 
Zu 2)  
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt, den Aufstellungsbeschluss ge-
mäß § 2 Abs. 1 i. V. m. § 1 Abs. 8 BauGB vom 18.08.2009 zur 7. vereinfachten 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. EL/4 -Mühlenfeld- dahin gehend zu erwei-
tern, dass die Grundstücke Seminarstr. 18-26, der Fuß- und Radweg vor den 
Häusern Liemersweg 16 bis 24 sowie eine Teilfläche des Wendeplatzes des 
Stiftsweges in das Änderungsverfahren einbezogen werden. Danach umfasst der 
Gesamtbereich der 7. Änderung des Bebauungsplanes EL/4 folgende Grundstü-
cke: Gemarkung Elten, Flur 22, Flurstücke 16, 20 bis 26, 190, 203tlw., 204tlw., 
205, 207 tlw. und 208 tlw. 
Neben den Änderungsabsichten a) bis e) des Aufstellungsbeschlusses vom 
18.08.2009 soll der Bebauungsplan zusätzlich noch dahin gehend geändert wer-
den, dass  
 
f) auf der Hinterlandfläche der Grundstücke Seminarstraße 20/20a bis 24, Ge-

markung Elten, Flur 22, Flurstücke 22, 24 und 25 eine zusätzliche überbau-
bare Fläche von 15 m Tiefe, die teilweise durch einen Privatweg von der 
Seminarstraße erschlossen werden soll, festgesetzt wird,  
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g) die bestehende Wohnhausbebauung auf den Grundstücken Seminarstraße 
20/20a bis 26, Gemarkung Elten, Flur 22, Flurstücke 22 bis 26, in eine zur 
Seminarstraße hin erweiterte überbaubare Fläche eingefasst wird, 

 
h) der fußläufige Anliegerweg Liemersweg 16 bis 24, Teil aus Gemarkung El-

ten, Flur 22, Flurstück 203, als öffentliche Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung -Fuß- und Radweg- festgesetzt wird, 

 
i) die Festsetzung des Stiftsweges als öffentliche Verkehrsfläche im Bereich 

des Wendehammers auf die Gesamtfläche des Flurstückes Gemarkung El-
ten, Flur 22, Flurstück 204 sowie in Fortsetzung bis zur südöstlichen Grenze 
des Grundstückes Seminarstr. 24 ausgedehnt wird. 

 
 
Zu 3) 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beauftragt die Verwaltung, eine öffentliche 
Auslegung des erweiterten Bebauungsplanänderungsentwurfes gemäß § 3 Abs. 
2 BauGB durchzuführen. 

Abstimmungsergebnis: 
21 Stimmen Dafür, 0 Stimmen Dagegen, 0 Enthaltungen 
  

 
 
12. Mitteilungen und Anfragen 
 

Protokoll: 
 
Mitteilungen 
 
Sitzung des Arbeitskreises ÖPNV/SPNV; 
hier: Mitteilung vom Ersten Beigeordneten Dr. Wachs 
Erster Beigeordneter Dr. Wachs teilt mit, dass die Einladungen für die Sitzung 
des Arbeitskreises ÖPNV/SPNV am 11.05.2010 versandt wurden. Hier erfolgt ein 
aktuelle Berichterstattung und Informationen für das weitere Verfahren, insbe-
sondere das anstehende Planfeststellungsverfahren in Sachen „Betuwe“. 
 
 
Anfragen 
 
1.) Sachstand „Hauberg“; 
hier: Anfrage von Mitglied Spiertz 
Auf Anfrage von Mitglied Spiertz teilt Erster Beigeordneter Dr. Wachs mit, dass 
ein Satzungsverfahren anhängig ist, welches im Wesentlichen dazu dient, die 
Frage der ehemaligen gewerblichen Nutzung sinnvoll zu lösen. In diesem Zu-
sammenhang ist  von Herrn van Lier eine Eingabe an den Rat gestellt wor-
den. Herrn van Lier wurde schriftlich mitgeteilt, wie weiter verfahren wird. Seine 
Anfrage wird im Rahmen der Abwägung des Satzungsverfahrens abgeschlossen 
werden soll. Zur Abwägung des Satzungsverfahrens war u. a. eine Altlastenun-
tersuchung erforderlich, die vom Eigentümer der alten Gewerbefläche durchge-
führt wurde. Im Nachgang hat sich dann jedoch herausgestellt, dass die von der 
Unteren Abfallbehörde geforderten Kriterien nicht im Gutachten aufgenommen 
wurden. Eine Nachreichung ist erforderlich und sobald das Ergebnis vorliegt, wird 
die Verwaltung den Ausschuss darüber in Kenntnis setzen. 
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2.) Planung für die Aufstellung des Emmericher Eimers; 
hier: Anfrage von Mitglied Spiertz 
Herr Kemkes teilt auf Anfrage von Mitglied Spiertz mit, dass die Aufstellung des 
geschenkten Eimers in Kürze erfolgt. Als Aufstellort wurde der Kreisverkehr bei 
OBI angedacht; die entsprechenden Abstimmungsgespräche laufen derzeit noch.
 
3.) Sachstand „Behindertengerechter Ausbau Schule“; 
hier: Anfrage von Mitglied Sickelmann 
Mitglied Sickelmann teilt mit, dass die Fraktionen von einem Petenten ange-
schrieben worden sind, mit der Bitte, einen Sachstand zum behindertengerechten 
Ausbau der Schule zu erfragen. 
Erster Beigeordneter Dr. Wachs erklärt, dass der Petent schriftlich informiert wur-
de. Im vergangenen Herbst hat mit dem Landschaftsverband Rheinland, der 
Verwaltung und dem Petenten ein Termin vor Ort stattgefunden. Daraus resultier-
te, dass ein Angebot der Aufzugfirma beizubringen war und die bauliche Situation 
in näheren Augenschein zu nehmen war. Eine mögliche Realisierung des Auf-
zugs im Treppenhaus ist nicht möglich. Die weitere Möglichkeit, den Aufzug in-
nerhalb der Geschossdecken zu installieren schied nach Prüfung ebenfalls aus, 
da dies aufgrund der Brandschutzabschnitte nicht möglich ist. Die Prüfung, wo im 
Außenbereich des Gebäudes ein Aufzug angebaut werden kann, läuft derzeit 
noch. Dem Petenten wurde diese Sachlage ebenfalls schriftlich mitgeteilt. 
  

 
 
13. Einwohnerfragestunde 
 

Protokoll: 
Zur Einwohnerfragestunde meldet sich Herr van Nüß (Anwohner Goebelstr. 23) 
zu Wort und stellt einige Fragen. 
1.) Ist es einmalig, dass in Emmerich eine Straße im Rahmen der Schulweg 
            sicherung teilausgebaut wird? 
Ihm sind nur Straßen bekannt, die komplett ausgebaut werden. 
 
Hierauf teilt Erster Beigeordneter Dr. Wachs mit, dass er keine Aussagen dazu 
machen kann, welche Straße wie ausgebaut wird. Im KAG ist es durchaus üblich 
Abschnitte zu bilden, auch wenn eine Straße durchgehend ist. Insbesondere gro-
ße/lange Straßen werden in Abschnitte unterteilt.  
Die Verwaltung sagt schriftliche Beantwortung zu. 
 
2.) Beide Kanäle müssen renoviert werden. Der Kanal auf der Seite, wo er 
            wohnt, muss vergrößert werden. Dies ist damals im Rahmen des Ausbaus 
            des Konvikts versäumt worden. Warum wurde der Kanal nicht bereits da 
            mals gelegt und warum nutzt man heute die Kanalsanierung, um letztend 
            lich diesen Teilabschnitt auszubauen? 
 
Auch hier sagt die Verwaltung schriftliche Beantwortung zu, die Stellungnahme 
der Technischen Werke Emmerich am Rhein ist erforderlich. 
 
3.) Die Goebelstraße besitzt einen wunderschönen Allee-Charakter. Es wird 
            festgestellt, dass eine Mehrheit der Bürger für die Fällung der Bäume war.
            Seiner Meinung nach hatte dies allerdings hauptsächlich den Grund, da  
            die Bäume nicht regelmäßig gepflegt wurden. Der Baumschnitt ist so gut  
            wie nie erfolgt und LKW’s fahren regelmäßig gegen die Bäume, so dass  
            die Unterhaltung der Bäume in der Vergangenheit vernachlässigt worden 
            ist.  
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Auch hier sagt die Verwaltung schriftliche Beantwortung zu, die Stellungnahme 
der Technischen Werke Emmerich am Rhein ist erforderlich. 
 
4.) Die anliegenden Bürger haben vor Jahren den Ausbau des Fußgänger 
            weges bezahlt. Jetzt wurde bei der Bürgerunterrichtung mitgeteilt, dass  
            dieser bereits gezahlte Betrag in der vorgestellten Planung nicht gegen zu 
            rechnen ist. Ist dies Fakt? Wenn ein Ausbau erfolgt, dann sollte dieser  
            auch komplett erfolgen.  
 
Hierzu antwortet Herr Kemkes, dass durch diese Maßnahme ein Umbau erfolgen 
muss. Insgesamt führt die Aufteilung des Straßenraumes zu einer Verbesserung 
und die Anlage somit auch beitragsfähig wird.  
 
5.) Die Kosten des Kreuzungsausbaus gehen nicht zu Lasten der Anlieger? 
            (Die Kreuzung ist schließlich ausgebaut.) 
 
Herr Baumgärtner führt aus, dass der aus der Politik vorgetragene Wunsch der 
Anbindung nichts mit der Baumaßnahme zu tun hat, so dass auch die Kosten 
nicht auf die Anlieger umgelegt werden. Ferner ergänzt er, dass, sofern der Un-
terbau entsprechend gut ist, selbstverständlich auch nur das Pflaster aufgenom-
men wird. 
 
6.) Gibt es durch die veränderte Planung eine Kostenerhöhung oder Kosten 
            veränderung? Nunmehr sind PKW-Buchten eingeplant, aber von den Kos 
            ten wurde hierzu nichts erwähnt. 
 
Herr Baumgärtner erläutert, dass jegliche Planungsänderung sicherlich Mehr- 
oder Minderkosten bedeutet. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass die 
Grünanlagen wegfallen und einige zusätzliche Parkbuchten hinzukommen und 
somit weniger neue Bäume gepflanzt werden müssen. Somit wird mit keiner Er-
höhung zu rechnen sein. 
 
7.) Gibt es für die Fällung der Bäume Ersatzpflanzungen? 
 
Herr Baumgärtner teilt mit, dass bei der damaligen Vorstellung in der Bürgerin-
formation für die Fällung von 39 Bäumen als Ersatz 22 Bäume zu pflanzen. Auf-
grund der vorgetragenen Wünsche der Bürger und Änderungen in der Planung 
(Schaffung zusätzlicher Parkplätze) werden nunmehr 17 Bäume als Ersatz in 
dem Gebiet gepflanzt. 
 
8.) Wäre es ohne einen Schulwegausbau möglich, da die Straße so bleibt wie
            bisher und zukünftig durch die Betuwe-Linie Mehrverkehr erfahren wird,  
            auf einen Straßenausbau zu verzichten? Es wäre auch möglich, durch  
            Fällung einiger wenige Bäume und im Rahmen einer lockeren Sanierung  
            und Fahrradwegkennzeichnung von dem Straßenausbau wegzu 
            schwenken. Die Kanalbaumaßnahme hat nichts mit der Straße zu tun. Die 
            Kanalsanierung erfolgt durch die KBE und die Kosten sind ebenfalls von  
            den KBE zu tragen. Er als Bürger fühlt sich hintergangen, da die Goebel 
            straße nicht als Ganzes ausgebaut wird. Bei diesem Teilabschnitt wird nur 
            dem Bürger in die Tasche gegriffen. 
 
Herr Kemkes teilt mit, dass dies seitens der Verwaltung nicht als sinnvoll erachtet 
wird. Hier ist eine Kanalbaumaßnahme zu realisieren, die einen großen Teil der 
Straße aufbricht. Ferner hat man es mit einer förderfähigen Maßnahme zu tun, 
die eine wirtschaftliche Lösung darstellt.  

19/105



16 

Ziel der Maßnahme war die Verknüpfung der Kanalbaumaßnahme und die Erwei-
terung des Radwegenetzes durch Schließung der Lücke. Bei der Goebelstraße 
hat man 2 Straßenabschnitte, die eine unterschiedliche Qualität aufweisen. Inso-
fern ist die Verwaltung der Auffassung, dass die Maßnahme im zweiten Abschnitt 
aufgrund der fehlenden Notwendigkeit nicht beitrags- bzw. umlagefähig wäre. 
  

 
 
 
Vorsitzender Jansen bedankt sich bei allen Anwesenden und schließt um 18.15 Uhr die öf-
fentliche Sitzung. 
 
 
 
46446 Emmerich am Rhein, den 29. April 2010 
 
 
 
Albert Jansen   Nicole Hoffmann 
Vorsitzender           Schriftführerin 
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STADT EMMERICH AM RHEIN
D E R  B Ü R G E R M E I S T E R

 
 
 
 

05 - 15 0160/2010

05 - 15 
0160/2010 

   
 Vorlagen-Nr. Datum
  

Verwaltungsvorlage öffentlich 08.04.2010
 
 
 
Betreff

Ausbau der Goebelstraße zwischen van-Gülpen-Straße / Gerhard-Storm-Straße und 
Hansastraße 
 
 
Beratungsfolge

Ausschuss für Stadtentwicklung 27.04.2010 
 
  
 
 

Beschlussvorschlag : 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung nimmt die Niederschrift der durchgeführten 
Bürgerunterrichtung zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung die Maßnahme auf 
Grundlage der abgeänderten Variante II nach positivem Förderbescheid durchzuführen. 
 

  Seite 1 von 2 

Ö  3
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Sachdarstellung : 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung hat in seiner Sitzung am 26.01.2010 Vorlage-Nr. 05-
150082/2009 TOP 8 das Plankonzept (Variante I + II) zur Kenntnis genommen und die 
Verwaltung beauftragt eine Bürgerunterrichtung durchzuführen. 
 
Als Anlage 1 ist das Ergebnis der Unterrichtung, die am 03.03.2010 im PZ des Willibrord-
Gymnasium in Emmerich am Rhein stattgefunden hat, beigefügt. Die Teilnehmerliste liegt 
der Verwaltung vor.  
 
Als Anlage 2- 5 sind die Powerpointpräsentationen zu den einzelnen Sachgebieten 
beigefügt.  
 
Die Anlieger haben sich mehrheitlich für die Umsetzung der Variante II ausgesprochen. 
Einvernehmlicher Wunsch war jedoch der Bau von Parkflächen vornehmlich zwischen den 
Bäumen. 
Die Verwaltung hat die Planung entsprechend diesen Wünschen abgeändert und wird diese 
in der Sitzung vorstellen. Zusammenfassend bedeutet dies die Entfernung von 39 bei 
Neuanpflanzung von 17 Bäumen, sowie die Anlegung von insgesamt 9 Parkplätzen 
zwischen den Baumscheiben. 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme ist im Haushalt 2013 vorgesehen. 
Projekt-Nr. 7.000048.700  400.000 €   
 
Leitbild: Ja, Kapitel 1.1 und 1.3 
 
 
Anlage/n: 
Anlagen 1 bis 5 zur Vorlage Nr. 05 - 15 01602010 
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STADT EMMERICH AM RHEIN
D E R  B Ü R G E R M E I S T E R

 
 
 
 

05 - 15 0172/2010

05 - 15 
0172/2010 

   
 Vorlagen-Nr. Datum
  

Verwaltungsvorlage öffentlich 08.04.2010
 
 
 
Betreff

Ausbau Wallstraße (zwischen Agnetenstraße und Pesthof) 
 
 
Beratungsfolge

Ausschuss für Stadtentwicklung 27.04.2010 
 
  
 
 

Beschlussvorschlag : 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung stimmt dem Plankonzept zum Ausbau der Wallstraße 
(zwischen Agnetenstraße und Pesthof) zu und beauftragt die Verwaltung, eine 
Bürgerinformation durchzuführen. 
 

  Seite 1 von 2 

Ö  4
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Sachdarstellung : 
 
Für den Ausbau der Wallstraße (zwischen Agnetenstraße und Pesthof) stehen für das 
Haushaltsjahr 2010 unter der Projekt-Nr. 7.000075.700 Mittel in Höhe von 75.000,00 € zur 
Verfügung. 
 
Die Verwaltung hat die Planung an das Ingenieurbüro Lindschulte & Albers aus Kleve 
vergeben. 
Die Gesamtausbaufläche beträgt 667 qm. 
 
Als Anlage ist ein Kurzbericht zum Straßenendausbau beigefügt, aus dem alle Einzelheiten 
hervorgehen. 
 
Der Ausbau der Wallstraße entspricht den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. E 24/2 - 
Lohmann - und wird als verkehrsberuhigter Bereich ausgebaut. 
 
Die im Kreuzungsbereich Wallstraße/Agnetenstraße aufgestellten Absperrgitter bleiben auch 
nach Ausbau der Wallstraße stehen. 
 
Kostenübersicht 
 
Die Wallstraße wird gemäß der vom Rat beschlossenen Prioritätenlisten ausgebaut. 
Die Ausbaukosten betragen 75.000 €. 
 
Einnahmen (Abrechnung nach KAG - Anliegerstraße / 75 %) in Höhe von 56.250 €. 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2010 vorgesehen. 
Produkt-Nr. 7.000075.700 i. H. v. 75.000,00 € 
 
Leitbild: Ja, Kapitel 3.1 
 
 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
Dr. Wachs 
Erster Beigeordneter 
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Erläuterungsbericht 
 
 
1 Allgemeines 

Die Stadt Emmerich, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich am Rhein, beabsichtigt, die 
Wallstraße in Emmerich ausbauen zu lassen. 
 
 

2 Darstellung der Baumaßnahme  
Die erforderlichen Erschließungsarbeiten umfassen Leistungen zum Straßenbau. 
Die Versorgungsanlagen werden von folgenden Unternehmen koordiniert: 
 
Wasser: Stadtwerke Emmerich GmbH, Wassenbergstraße 1, 46446 Emmerich 
  Tel: 02822-6040 Fax: 02822-604187 
Gas: Stadtwerke Emmerich GmbH, Wassenbergstraße 1, 46446 Emmerich 
  Tel: 02822-6040 Fax: 02822-604187 
Strom: Stadtwerke Emmerich GmbH, Wassenbergstraße 1, 46446 Emmerich 
  Tel: 02822-6040 Fax: 02822-604187 
Telekom: Deutsche Telekom AG, Niederlassung Wesel, Philipp-Reis-Straße 7-9, 

46483 Wesel 
Tel: 0281-364-0  Fax: nicht bekannt  

 
 

3 Entwässerung 
3.1 Regenwasser der Verkehrsflächen 

Die Entsorgung des Regenwassers der Verkehrsfläche erfolgt über bereits vorhandene 
Anschlussleitungen des Mischwasserkanals der Dimension DN 300. Das Material des 
vorhandenen Kanals ist ein glasfaserverstärktes Kunststoffrohr (GFK). 
Der vorhandene Mischwasserkanal wird nicht saniert. 

 
 
4. Verkehrsflächen 

Der auszubauende Bereich der Wallstraße ist das Verbindungsstück zwischen der 
Agnetenstraße und der Straße Pesthof. 
 

4.1. Abmessungen, Querschnitt 
Der Ausbau der Wallstraße erfolgt auf einer Länge von ca. 105m und einer Breite von 5,0m 
zwischen den Grenzen. 
Ein Teilbereich des Gehweges im öffentlichen Raum wird mit ausgebaut. 
 
Die insgesamt auszubauende öffentliche Verkehrsfläche beträgt ca. 550 m². 
 
Der Ausbau erhält folgenden Querschnitt: 
 
 
Einfassung aus Rundbordstein RB 15/20 cm; die 10 cm starke 

Rückenstütze liegt im öffentlichen Straßenraum. 
 2 cm Auftritt zwischen Pflasterung und Grundstücksfläche. 
 
Rinne Betonsteinpflaster 21/14/8 cm, 2-reihig, grau / anthrazit 

nuanciert 
 

Fahrbahnfläche  Betonsteinpflaster 21/14/8 cm und 14/14/8cm, grau / 
anthrazit nuanciert, Reihenverband 

 
Band Betonsteinpflaster 21/14/8 cm, 2-reihig, grau / anthrazit 

nuanciert 
 

Ö  4

40/105



Ausbau der Wallstraße 
in Emmerich 

Ingenieurbüro Manfred Albers 
Hoffmannallee 50 
47533 Kleve 
N:\10\10\Projekte (ab 2010)\101 Wallstraße\2_ER - Erschließungsplanung\6_Entwurfsplanung\Deckblatt & 
Berichte\Erläuterungsbericht.doc 

2

4.2  Aufbau der Straße 
Die Fahrbahn erhält einen Oberbau in Anlehnung an die Bauklasse IV nach der RstO 86 
Tafel A4 Zeile 5 Spalte 4 mit einer Gesamtstärke von 0,60 m. Dieser setzt sich wie folgt 
zusammen: 

 
Betonsteinpflaster       0,08 m 
Pflasterbettung    0/8   mm  0,04 m 
RCL-Material (mit Güteschutz)  0/45 mm  0,20 m 
Frostschutzkies  (falls erforderlich) 0/32 mm  0,28 m 
 

4.3 Parkstände 
In der öffentlichen Verkehrsfläche entstehen keine Parkflächen. 
 

4.4 Pflanzbeete 
In der öffentlichen Verkehrsfläche entstehen keine Pflanzbeete. 

 
4.5 Straßenentwässerung 

Das Niederschlagswasser aus den Straßenflächen erfolgt über Straßenabläufe der 
Abmessung 30 x 50 cm. Diese werden neu gesetzt. 
Von den vorhandenen Anschlussleitungen an den Mischwasserkanal werden weiterhin drei 
Leitungen genutzt. 
 

4.6   Beleuchtung 
Leuchtenstandorte bestehen bereits im Bereich der Gehwege (privat). Diese werden beim 
Ausbau in den öffentlichen Bereich gestellt. 
 

 
 

Kleve, den 25. März 2010 
 

Aufgestellt: 
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STADT EMMERICH AM RHEIN
D E R  B Ü R G E R M E I S T E R

 
 
 
 

05 - 15 0170/2010

05 - 15 
0170/2010 

   
 Vorlagen-Nr. Datum
  

Verwaltungsvorlage öffentlich 08.04.2010
 
 
 
Betreff

Ausbau Merowinger Straße und Hubert-Fink-Straße 
 
 
Beratungsfolge

Ausschuss für Stadtentwicklung 27.04.2010 
 
  
 
 

Beschlussvorschlag : 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung stimmt dem Plankonzept zum Ausbau der Merowinger 
Straße und Hubert-Fink-Straße zu und beauftragt die Verwaltung, eine Bürgerinformation 
durchzuführen. 
 

  Seite 1 von 3 

Ö  5
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Sachdarstellung : 
 
Für den Ausbau der Merowinger Straße stehen für das Haushaltsjahr 2010 unter der Projekt-
Nr. 7.000058.7 Mittel in Höhe von 20.000,00 € und unter der gleichen Projekt-Nr. 10.000,00 
€ für die Planung der Hubert-Fink-Straße zur Verfügung. 
 
Die Gesamtausbaufläche der Merowinger Straße beträgt 1.639 qm und erstreckt sich von 
der Gerhard-Storm-Straße bis zur ´s-Heerenberger Straße. Der Ausbauteil der Hubert-Fink-
Straße in einer Größenordnung von 1.090 qm befindet sich in dem Abschnitt Merowinger 
Straße bis Ende des Bebauungsplanes (ca. in Höhe der Jakob-Düffel-Straße). 
 
Die Verwaltung hat die Planungen an das Planungsbüro Lindeschulte & Albers aus Kleve 
vergeben. 
 
Als Anlage ist ein Kurzbericht zum Straßenendausbau beigefügt, aus dem alle Einzelheiten 
hervorgehen. 
 
Der Ausbau der Straßen ist erst im Haushaltsjahr 2011 vorgesehen. Die reinen 
Ausbaukosten für die Merowinger Straße betragen 160.000,00 € und für die Hubert-Fink-
straße 120.000,00 €.  
 
Da gleichzeitig in beiden Straßen die Technischen Werke Emmerich einen neuen Kanal 
verlegen, haben die Stadt Emmerich am Rhein und die Technischen Werke Emmerich 
vereinbart, aus verkehrstechnischen bzw. wirtschaftlichen Gründen die Arbeiten, d. h. 
Kanalbau und Ausbau der Straße, gemeinsam im Jahre 2011 auszuschreiben, wobei der 
Kanalbau separat durch die Technischen Werke Emmerich beauftragt wird. Die gleiche 
Vorgehensweise wurde bereits bei mehreren Straßen in Emmerich, wie z. B. Pesthof und 
Baustraße, praktiziert. 
Der Straßenausbau sowie der Kanalbau werden dann getrennt abgerechnet. 
 
Der Ausbau der Merowinger Straße und Hubert-Fink-Straße erfolgt gemäß den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. E 7/5 - Hubert-Fink-Straße. 
 
Kostenübersicht 
 
Die Merowinger Straße und Hubert-Fink-Straße werden gemäß der vom Rat beschlossenen 
Prioritätenliste ausgebaut. 
Der Ausbau der beiden Straßen  ist erst im Haushaltsjahr 2011 vorgesehen. 
 
a) Merwoginer Straße 
    Ausbaukosten: 160.000 € 
    Einnahmen (Abrechnung nach KAG - Anliegerstraße / 75 %) in Höhe von 135.000 €. 
    Des Weiteren beteiligen sich die Technischen Werke Emmerich an den 
Straßenwiederherstellungskosten in Höhe von ca. 7.500 €. 
 
b) Hubert-Fink-Straße 
    Ausbaukosten: 110.000 € 
    Einnahmen (Abrechnung nach KAG - Anliegerstraße / 75 %) in Höhe von 90.000 €. 
    Des Weiteren beteiligen sich die Technischen Werke Emmerich an den  
    Straßenwiederherstellungskosten in Höhe von ca. 7.500 €. 
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Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2011 vorgesehen. 
Produkt-Nr. 7.000058.700 i. H. v. 20.000,00 € für Merowingerstraße und unter der gleichen 
Produkt-Nr. 10.000,00 € für Hubert-Fink-Straße 
 
Leitbild: Ja, Kapitel 3.1 
 
 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
Dr. Wachs 
Erster Beigeordneter 
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Erläuterungsbericht 
 
1 Allgemeines 

Die Stadt Emmerich, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich am Rhein, beabsichtigt, die Hubert-
Fink-Straße / Merowingerstraße in Emmerich ausbauen zu lassen. 
 

2 Darstellung der Baumaßnahme  
Die erforderlichen Erschließungsarbeiten umfassen Leistungen zum Straßenbau. 
Die Versorgungsanlagen werden von folgenden Unternehmen koordiniert: 
 
Wasser: Stadtwerke Emmerich GmbH, Wassenbergstraße 1, 46446 Emmerich 
  Tel: 02822-6040 Fax: 02822-604187 
Gas: Stadtwerke Emmerich GmbH, Wassenbergstraße 1, 46446 Emmerich 
  Tel: 02822-6040 Fax: 02822-604187 
Strom: Stadtwerke Emmerich GmbH, Wassenbergstraße 1, 46446 Emmerich 
  Tel: 02822-6040 Fax: 02822-604187 
Telekom: Deutsche Telekom AG, Niederlassung Wesel, Philipp-Reis-Straße 7-9, 

46483 Wesel 
Tel: 0281-364-0  Fax: nicht bekannt  

 
3 Entwässerung 
3.1 Regenwasser der Verkehrsflächen 

Die Entsorgung des Regenwassers der Verkehrsflächen erfolgt über den 
Mischwasserkanal der Dimension DN 300 B. Dieser wird im Zuge des Ausbaus saniert. 
Einzelheiten werden zwischen der Stadt Emmerich und den Kommunalbetrieben 
abgesprochen. Gleichzeitig werden alle Kanalhausanschlussleitungen, falls erforderlich 
ebenfalls erneuert. 

 
4. Verkehrsflächen 

Der Ausbau der Merowingerstraße grenzt im Westen an die ’s-Heerenberger Straße und im 
Osten an die Van-Gülpen-Straße. Die Hubert-Fink-Straße mündet nördlich in die 
Merowingerstraße und endet südlich in Höhe des Ausbaubereiches des angrenzenden 
Baugebietes. 
 

4.1. Abmessungen, Querschnitt 
Die auszubauenden Straßen haben eine variierende Grundbreite von 7,8m bis 10,5m. 
Die Fahrbahnen der Hubert-Fink-Straße und der Merowingerstraße erhalten eine Breite von 
mind. B= 5,0m. Die Gehwegsbreiten variieren von mind. B= 1,0m bis B= 3,0m. Der 
Mehrzweckstreifen erhält eine durchgehende Breite von B= 2,0m. Diese Breite wird auf     
B= 1,8m im Bereich zwischen der ’s-Heerenberger Straße und der Hubert-Fink-Straße 
reduziert. Die Lage des geplanten Mehrzweckstreifens befindet sich derzeit im Bereich des 
Gehweges. 
 
Die insgesamt auszubauende öffentliche Verkehrsfläche beträgt ca. 3180 m². 
 
Der Ausbau erhält folgenden Querschnitt: 
 
Einfassung aus Betonbordstein T8 8/25 cm; die 10 cm starke 

Rückenstütze liegt im öffentlichen Straßenraum. 
 3 cm Auftritt zwischen Pflasterung und Grundstücksfläche. 
 
Gehweg Betonsteinpflaster 10/20/8 cm, grau, Halbsteinverband. 
 
Einfassung aus Hochbordstein 15/25 cm auf 20 cm Beton B 15 verlegt, 
 12 cm Auftritt zwischen Rinne und Gehweg. 
 Bereich der Zufahrten: 

aus Schrägbordstein 25/25 cm auf 20cm Beton B15 verlegt, 
 

Ö  5
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Rinne Betonsteinpflaster 16/24/14 cm, grau, 2-reihig auf  15 cm 
Beton B 15 verlegt. 

Parkstände Betonsteinpflaster 10/20/8 cm, anthrazit, verlegt im 
Ellbogenverband. 

 
Mehrzweckstreifen Betonsteinpflaster 10/20/8 cm, grau, verlegt im 

Ellbogenverband. 
 
Fahrbahnfläche  Betonsteinpflaster 10/20/8 cm, rotbraun, Diagonalverband 

mit Bischofsmützen. 
 
Fahrbahnränder Läufer aus Betonsteinpflaster 10/20/8 cm, rotbraun. 
 
Einfassung Betonsteinpflaster 16/24/14 cm, grau, 1-reihig auf  15 cm 

Beton B 15 verlegt. 
 
 

4.2  Aufbau der Straße 
Die Fahrbahnen und Mehrzweckstreifen erhalten einen Oberbau in Anlehnung an die 
Bauklasse IV nach der RstO 86 Tafel A4 Zeile 5 Spalte 4 mit einer Gesamtstärke von 0,60 
m. Dieser setzt sich wie folgt zusammen: 

 
Betonsteinpflaster       0,08 m 
Pflasterbettung    0/8   mm  0,04 m 
RCL-Material (mit Güteschutz)  0/45 mm  0,20 m 
Frostschutzkies  (falls erforderlich) 0/32 mm  0,28 m 
 
 
Die Gehwege erhalten folgenden Aufbau mit einer Gesamtstärke von 0,45 m: 
Betonsteinpflaster    0,08 m 
Pflasterbettung     0,03 m 
Schottertragschicht 0/45 mm  0,15 m 
Frostschutzkies     0,19 m 

 
 
4.3 Parkstände 

In der Hubert-Fink-Straße und in der Merowingerstraße entstehen 29 Parkstände in 
Längsaufstellung und 4 Parkstände in Senkrechtaufstellung. 

 
4.4 Pflanzbeete 

Die Pflanzbeete werden zur Fahrbahn hin mit Hochborden und zum Gehweg hin mit 
Tiefborden eingefasst. Die Pflanzbeete erhalten unterschiedliche Abmessungen.  

 
4.5 Straßenentwässerung 

Das Niederschlagswasser aus den Straßenflächen erfolgt über Straßenabläufe der 
Abmessung 30 x 50 cm. Diese werden neu gesetzt und an den vorhandenen 
Mischwasserkanal angeschlossen. 
 

4.6 Bepflanzung 
Die Auswahl der Bepflanzung erfolgt in Abstimmung mit der Stadt Emmerich - Fachbereich 
Stadtentwicklung. 

 
4.7   Beleuchtung 

In Abstimmung mit den Stadtwerken Emmerich werden die vorhandenen Leuchten 
größtenteils versetzt. 
 

 
 
4.8   Kosten 
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Die Kosten für den Mehrzweckstreifen übernimmt die Stadt Emmerich und die Kosten für 
den Gehweg die Kath. Waisenhausstiftung. 
 
  

5 Ver- und Entsorgungsanlagen, Wasser-, Gas- und Stromversorgung; 
Telekommunikation 
Die Verlegung der Wasser- und Gasleitung sowie des Niederspannungs- und des 
Fernmeldekabels erfolgen nach Abstimmung mit den einzelnen Versorgungsträgern in 
einem gemeinsamen Rohrgraben. 
Falls erforderlich wird mit den Versorgungsträgern Kontakt aufgenommen. 

 
 
 

Kleve, den 24. März 2010 
 

Aufgestellt: 
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STADT EMMERICH AM RHEIN
D E R  B Ü R G E R M E I S T E R

 
 
 
 

05 - 15 0171/2010

05 - 15 
0171/2010 

   
 Vorlagen-Nr. Datum
  

Verwaltungsvorlage öffentlich 08.04.2010
 
 
 
Betreff

Ausbau Patersteege 
 
 
Beratungsfolge

Ausschuss für Stadtentwicklung 27.04.2010 
 
  
 
 

Beschlussvorschlag : 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung stimmt dem Plankonzept zum Ausbau der Patersteege 
zu und beauftragt die Verwaltung, eine Bürgerinformation durchzuführen. 
 

  Seite 1 von 2 
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05 - 15 0171/2010  Seite 2 von 2 

Sachdarstellung : 
 
Für den Ausbau der Patersteege stehen für das Haushaltsjahr 2010 unter der Projekt-Nr. 
7.000065.700 Mittel in Höhe von 140.000,00 € zur Verfügung. 
 
Die Gesamtausbaufläche der Patersteege beträgt 1.065 qm. 
Die Verwaltung hat die Planung an das Planungsbüro Kottowski aus Kleve vergeben. 
 
Als Anlage ist ein Kurzbericht zum Straßenendausbau beigefügt, aus dem alle Einzelheiten 
hervorgehen. 
 
Da gleichzeitig in der Straße  ein neuer Kanal verlegt wird, haben die Stadt Emmerich am 
Rhein und die Technischen Werke Emmerich vereinbart, aus verkehrstechnischen bzw. 
wirtschaftlichen Gründen die Arbeiten gemeinsam auszuschreiben, wobei der Kanalbau 
separat durch die Technischen Werke Emmerich beauftragt wird. Die gleiche 
Vorgehensweise wurde bereits bei mehreren Straßen in Emmerich, wie z. B. Pesthof und 
Baustraße, praktiziert. 
Der Straßenausbau sowie der Kanalbau werden dann getrennt abgerechnet. 
 
Kostenübersicht 
 
Die Patersteege wird gemäß der vom Rat beschlossenen Prioritätenliste ausgebaut. 
Die Ausbaukosten betragen 140.000 €. 
Einnahmen (Abrechnung nach KAG Haupterschließungsstraße 50 % bis 70 %) in Höhe von 
84.000 € (63.000 € im Jahr 2010 und 21.000 € im Jahr 2011). 
Des Weiteren beteiligen sich die Technischen Werke Emmerich an den 
Straßenwiederherstellungskosten. Hier beträgt die Einnahme ca. 6.000 €. 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2011 vorgesehens. 
Produkt-Nr. 7.000065.700 i. H. v. 140.000,00 € 
 
Leitbild: Ja, Kapitel 3.1 
 
 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
Dr. Wachs 
Erster Beigeordneter 
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Stadt Emmerich am Rhein 
Geistmarkt 1 
46446 Emmerich am Rhein 

 

 

 
Ausbau der Straße “Patersteege“ 

in Emmerich am Rhein 
 

 
 
 

E r l ä u t e r u n g e n 
 
 
 
1. Beschreibung der Maßnahme 
 
Die Stadt Emmerich am Rhein beabsichtigt die Straße “Patersteege“ auszubauen. Diese 
Straße befindet sich nördlich des Stadtkernes und verbindet die erst kürzlich ausgebaute 
Baustraße mit der Wollenweberstraße. Die Straße dient als Haupterschließungsstraße 
und Schulweg.  
 
Neben der Fahrbahn sind beidseitige Gehwege und abschnittsweise ein einseitiger 
Parkstreifen vorgesehen. 
 
Die Fahrbahn wird im Bereich der Baustraße bis zum Durchgang Spielplatz in einer 
Breite von 5,50 m ausgebaut. Um ein sicheres überqueren der Straße im Bereich vom 
Durchgang Spielplatz zu ermöglichen, wird die Fahrbahn hier auf 4,00 m eingeengt. 
Nach der Einengung ist die Bebauung beidseitig und die Gesamtbreite beträgt am 
Anfang der Bebauung 7,75 m und weitet sich zum Ausbauende auf ca. 9,25 m wieder 
auf. Am Anfang der Bebauung wird die Fahrbahn 5,00 m breit, so dass eine 
ausreichende breite für die Gehwege noch übrig bleibt. Zum Ausbauende weitet sich die 
Straße auf die vorhandene Fahrbahnbreite von 5,40 m wieder auf. Als 
Entwässerungseinrichtung ist beidseitig eine 1-Stein-Rinne aus Betonpflastersteinen 
16x16-24x14 cm vorgesehen. Die erforderlichen Straßensenken werden an den 
Mischwasserkanal angeschlossen, der im Zuge dieser Maßnahme ebenfalls erneuert 
wird. Die Deckschicht der Fahrbahn wird asphaltiert. 
 
Für die Fahrbahn ist gemäß RSTO 01 der Aufbau für Bauklasse III, Tafel 1, Zeile 3, 
vorgesehen: 
 
Da die Straße “Patersteege“ ein stark frequentierter Schulweg zur nördlich gelegene 
Hauptschule, sowie aus der Innenstadt zur Realschule bzw. Gymnasium ist, wird der 
westlich liegende Gehweg von derzeit ca. 1,25 m breite auf mindestens 1,50 m 
verbreitert und der östlich liegende Gehweg wird mindestens 1,25 m breit hergestellt. 
Zudem werden die Gehwege nach dem Separationsprinzip mit einem Hochbord H15/25 
von der Fahrbahn bzw. den Stellplätzen abgesetzt . Der westliche Gehweg wird mit einer 
Pflasterdecke aus Betonsteinen 10x20x8 cm, grau befestigt. Der östlich liegende 
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Gehweg wird mit einer Pflasterdecke aus Betonsteinen 10x20x8 cm, rot befestigt, da 
hinter dem Parkstreifen und entlang der Bebauung an der Baustraße/Patersteege 
ebenfalls rot befestigt ist. Außerhalb der Gebäudefronten werden die Pflasterflächen mit 
einem Tiefbord T8x20 eingefasst.  
 
Die auf der östlichen Fahrbahnseite vorhandenen Parkstreifen werden mit Rundborden 
R15/22 von der Fahrbahn abgesetzt und die vorhandene Pflasterdecke aus Betonsteinen 
10x20x8 cm, anthrazit, wird reguliert. 
 
Für die Ausleuchtung der Straße wird die vorhandene Straßenbeleuchtung erneuert. Die 
Lampenstandorte werden neu festgelegt.  
 
 
Anlage: 

 
- Ausbauquerschnitt Vorplanung 
- Lageplan Vorplanung 
- Kostenberechnung Vorplanung 

 
 
 
Gefertigt: 
Bedburg-Hau, den 19.03.2010 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
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K0982

Kostenberechnung "Vorplanung": Baukosten

Position Menge Bezeichnung EP GP €

Teil 2 Herstellung der Straße "Patersteege"

Titel 2.1 Verkehrssicherung

2.1.01 1 Stck. Baustelle für Bereich 2 einrichten und räumen 1.200,00 1.200,00

2.1.02 1 Stck. Verkehrssicherung für Bereich 2 ausführen 600,00 600,00

2.1.03 2 Stck. Statische Plattendruckversuche nach DIN 18134 durchführen 140,00 280,00

2.1.04 20 Stck. Digitale Bilder herstellen 2,50 50,00

Summe Titel 2.1 2.130,00 €

Titel 2.2 Freimachen des Baufeldes

2.2.01 25 m² Strauch- und Buschwerk, Höhe bis 1,50 m, rodenn 6,50 162,50

2.2.02 2 Stck. Verkehszeichen abmontieren 12,00 24,00

2.2.03 2 Stck. Pfosten von Verkehrszeichen aufnehmen 25,00 50,00

2.2.04 20 m³ Mauerwerk und Beton abbrechen 35,00 700,00

2.2.05 2 m³ Stahlbeton abbrechen 50,00 100,00

2.2.06 50 m Betonkanten von Fundamenten und Wänden abstemmen 8,00 400,00

2.2.07 4 Stck. Straßenabläufe ausbauen 30,00 120,00

2.2.08 15 m Vorhandene Anschlussleitungen aufnehmen 8,00 120,00

2.2.09 220 m Pflasterstreifen, 1 Reihe aus Steinen 16x16x14 cm, aufnehmen 3,00 660,00

2.2.10 10 m Pflasterstreifen, 3 Reihen aus Steinen 10x10x8 cm, aufnehmen 4,50 45,00

Stadt Emmerich am Rhein
Ausbau der Straße "Patersteege" in Emmerich

2.2.10 10 m Pflasterstreifen, 3 Reihen aus Steinen 10x10x8 cm, aufnehmen 4,50 45,00

2.2.11 180 m Bordsteine H 15x25, H 15x30 und R 15x22 aufnehmen 4,00 720,00

2.2.12 10 m Bordsteine T 6x20 bis T 8x20 aufnehmen 3,00 30,00

2.2.13 210 m² Pflasterflächen aus Pflastersteinen verschiedener Arten aufnehmen und ents. 3,50 735,00

2.2.14 100 m² Pflasterflächen von Hand aufnehmen und lagern 8,50 850,00

2.2.15 310 m² Schottertragschicht unterhalb des Pflasters und der Platten aufnehmen 3,50 1.085,00

2.2.16 10 m Schottertragschicht, Dicke 10 bis 20 cm, schneiden 7,00 70,00

2.2.17 550 m² Fahrbahnbefestigungen, Dicke 5 bis 10 cm, fräsen 3,00 1.650,00

2.2.18 20 m Fahrbahnbefestigungen aus Asphalt, Dicke 10 bis 20 cm, schneiden 7,50 150,00

2.2.19 550 m² Fahrbahnbefestigungen, Dicke 20 bis 40 cm, aufnehmen 9,50 5.225,00

2.2.20 200 to Straßenaufbruch, mit Teerpech kontaminiert (gem. LAGA > Z 2), abfahren 25,00 5.000,00

2.2.21 15 m Vorhandene Kabel umlegen 11,00 165,00

2.2.22 10 m Alte Kabel aufnehmen 5,00 50,00

2.2.23 10 m Alte Rohrleitungen aufnehmen 8,00 80,00

Summe Titel 2.2 18.191,50 €

Titel 2.3 Erdarbeiten

2.3.01 35 m² Baugelände von Unkraut- und Grasbewuchs freimachen 2,00 70,00

2.3.02 15 m³ Oberboden abtragen und zut Verwendung des AN abfahren 12,50 187,50

2.3.03 5 m³ Boden für Schürfgruben ausheben 45,00 225,00

2.3.04 325 m³ Boden mit Bauschutt abtragen und zur Deponie abfahren, Dicke: ca.10 bis 70 cm 14,00 4.550,00

2.3.05 5 m³ Boden von Hand ausheben 45,00 225,00

2.3.06 925 m² Erdplanum profilieren und verdichten 0,75 693,75

2.3.07 20 m³ Füllboden einbauen 13,50 270,00

2.3.08 310 m³ Frostschutzschicht herstellen, Schichtdicke: ca. 32 bis 35 cm 13,50 4.185,00

2.3.09 15 m³ Oberboden liefern 16,50 247,50

2.3.10 40 m² Oberboden andecken 4,50 180,00

Summe Titel 2.3 10.833,75 €
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Position Menge Bezeichnung EP GP €

Titel 2.4 Entwässerung

2.4.01 50 m³ Boden für Leitungsgräben ausheben 35,00 1.750,00

2.4.02 10 m³ Sand zum Auffüllen der Leitungsgräben einbauen 16,50 165,00

2.4.03 30 m³ Verdichtungsfähiger Verfüllboden einbauen 13,50 405,00

2.4.04 50 m² Grabenwände verbauen 1,50 75,00

2.4.05 10 Stck. Vorhandene kreuzende Ver- und Entsorgungsleitungen suchen und sichern 24,00 240,00

2.4.06 15 m Vorhandene längslaufende Ver- und Entsorgungsleitungen suchen und sichern 12,00 180,00

2.4.07 8 Stck. Straßenabläufe 300x500 versetzen 180,00 1.440,00

2.4.08 8 Stck. LCORD-Aufsätze DIN 19594 - 300x500 B C 250, 34,5 mm, einbauen 125,00 1.000,00

2.4.09 8 Stck. Sattelstücke, Fabrikat "AMITECH", DN 150, einbauen 225,00 1.800,00

2.4.10 30 m PVC-Rohre -KGEM-, SN-8, DN 150 verlegen 24,00 720,00

2.4.11 8 Stck. Trennschnitte an PVC-Rohre DN 150 durchführen 10,00 80,00

2.4.12 8 Stck. PVC-Überschiebmuffen -KGU- DN 150 einbauen 11,50 92,00

2.4.13 16 Stck. PVC-Rohrbögen -KGB- DN 150, 15° bis 45°, einbauen 8,50 136,00

2.4.14 8 Stck. PVC-Muffenstopfen -KGM- DN 150 einbauen 6,50 52,00

2.4.15 8 Stck. Anschlüsse an vorh. Rohrenden DN 150 herstellen 16,50 132,00

Summe Titel 2.4 8.267,00

Titel 2.5 Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen

2.5.01 160 m Hochbordsteine H 15x25 versetzen 23,00 3.680,00

2.5.02 4 Stck. Halbe-Hochbordsteine versetzen, Zulage 10,50 42,00

2.5.03 20 Stck. Hochbord-Kurvensteine versetzen, Zulage 13,50 270,00

2.5.04 8 Stck. Übergangssteine 1 m von H 15x25 auf R 15x22, versetzen, Zulage 14,50 116,00

2.5.05 2 Stck. Übergangssteine 2 m von H 15x25 auf R 15x22, versetzen, Zulage 22,50 45,00

2.5.06 60 m Rundbordsteine R 15x22 versetzen 22,00 1.320,00

2.5.07 4 Stck. Halbe-Rundbordsteine versetzen, Zulage 9,50 38,00

2.5.08 20 Stck. Trennschnitte an Bordsteine H 15x25 und R 15x22 durchführen 12,50 250,00

2.5.09 20 m Tiefbordsteine T 8x20 versetzen 14,50 290,00

2.5.10 5 m Vorhandene Tiefbordsteine T 8x20 versetzen 11,50 57,50

2.5.11 5 Stck. Trennschnitte an Tiefbordsteine T 8x20 durchführen 10,50 52,502.5.11 5 Stck. Trennschnitte an Tiefbordsteine T 8x20 durchführen 10,50 52,50

2.5.12 220 m Pflasterstreifen, 1 Reihe aus Steinen 16x16x14 cm und 16x24x14 cm, herstellen 15,50 3.410,00

2.5.13 10 m Pflasterstreifen, 3 Reihen aus Steinen 10x10x8 cm, herstellen 24,50 245,00

2.5.14 10 Stck. Trennschnitte an Betonpflastersteine 16x16x14 und 16x24x14 cm durchf. 9,00 90,00

2.5.15 250 m² Schottertragschichten aus RC-Baustoffe, 440 kg/m2, Bereich Gehwege herstellen 7,00 1.750,00

2.5.16 50 m² Schottertragschichten aus RC-Baustoffe, 440 kg/m2, Bereich Parken herstellen 7,00 350,00

2.5.17 25 m² Schottertragschichten aus RC-Baustoffe, 440 kg/m2, Bereich Fahrbahn hers. 7,00 175,00

2.5.18 325 m² Pflasterbettung aus Basalt 0/5 mm und Sand 0/4 mm herstellen 3,00 975,00

2.5.19 165 m² Pflasterdecken für Gehwege, Steine 10x20x8 cm, grau, herstellen 18,00 2.970,00

2.5.20 60 m² Pflasterdecken für Gehwege, Steine 10x20x8 cm, rot, herstellen 19,50 1.170,00

2.5.21 100 m² Pflasterdecken aus vorhandenen Pflastersteinen herstellen 12,50 1.250,00

2.5.22 200 m Pflasterdecken aus Steinen 10x20x8 cm an den Rändern schneiden 7,50 1.500,00

2.5.23 20 m² Vorhandene Pflasterfläche regulieren 24,00 480,00

2.5.24 10 m Vorhandene Pflasterdecken an den Rändern schneiden 7,50 75,00

2.5.25 2 Stck. Kappen von Schiebern und Hydranten in den Pflasterdecken regulieren 35,00 70,00

2.5.26 30 m² Bitumen-Deckanstrich herstellen 6,00 180,00

2.5.27 1 Stck. Rohrpfosten, Länge 3,25 - 3,75 m, aufstellen 120,00 120,00

2.5.28 1 Stck. Vorhandene Pfosten aufstellen 65,00 65,00

2.5.29 2 Stck. Vorhandene Verkehrszeichen montieren 30,00 60,00

Summe Titel 2.5 21.096,00 €

Titel 2.6 Oberbauschichten

2.6.01 510 m² Schottertragschichten aus RC-Baustoffe, 440 kg/m2, 20 cm, herstellen 7,00 3.570,00

2.6.02 510 m² Asphalttragschichten, 250 kg/m2, für Fahrbahnen herstellen 12,50 6.375,00

2.6.03 510 m² Asphaltbinderschichten, 100 kg/m2, herstellen 8,50 4.335,00

2.6.04 15 m² Fahrbahnflächen aus Asphaltbeton für die Fahrbahnanschlüsse fräsen 19,00 285,00

2.6.05 525 m² Fahrbahnflächen der Asphaltbinderschicht reinigen 0,50 262,50

2.6.06 525 m² Bindemittel auf die Asphaltbinderschichten der Fahrbahnen aufsprühen 0,50 262,50

2.6.07 525 m² Asphalktdeckschichten, 100 kg/m2, für Fahrbahnen herstellen 9,50 4.987,50

2.6.08 10 m Anschmelzbare Fugenbänder in Fahrbahnen verlegen 7,00 70,00

2.6.09 1 Stck. Schachtabdeckungen in Befestigungen aus Asphalt regulieren 130,00 130,00

2.6.10 14 Stck. Kappen in Befestigungen aus Asphalt regulieren 75,00 1.050,00

2.6.11 2 Stck. Mischgutproben entnehmen 45,00 90,002.6.11 2 Stck. Mischgutproben entnehmen 45,00 90,00
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Summe Titel 2.6 21.417,50 €
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Titel 2.7 Straßenbepflanzung

2.7.01 200 Stck. Bodendecker, Sträucher 1,50 300,00

2.7.02 40 m² Pflanzflächen auflockern und von Hand säubern 2,50 100,00

2.7.03 40 m² Pflanzflächen mit Volldünger verbessern 2,00 80,00

2.7.04 200 Stck. Bodendecker, Sträucher pflanzen 1,00 200,00

2.7.05 40 m² Pflanzflächen lockern und Gießränder herstellen 1,50 60,00

2.7.06 40 m² Pflanzflächen mulchen 4,50 180,00

2.7.07 6 Stck. Arbeitsgänge Pflegen 125,00 750,00

2.7.08 6 Stck. Arbeitsgänge Wässern 50,00 300,00

Summe Titel 2.7 1.970,00 €

Zusammenfassung Teil 2 Ausbau der Straße "Patersteege"  

 

Titel 2.1 Verkehrssicherung 2.130,00 €

Titel 2.2 Freimachen des Baufeldes 18.191,50 €

Titel 2.3 Erdarbeiten 10.833,75 €

Titel 2.4 Entwässerung 8.267,00 €

Titel 2.5 Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen 21.096,00 €

Titel 2.6 Oberbauschichten 21.417,50 €

Titel 2.7 Straßenbepflanzung 1.970,00 €

Nettosumme 83.905,75 €

+ 19% Mehrwertsteuer 15.942,09 €

Bruttosumme 99.847,84 €

Rundung 152,16 €

Gesamtkosten 100.000,00 €

Gefertigt:

Bedburg-Hau, den 19.03.2010Bedburg-Hau, den 19.03.2010

(Danny Goudbeek)
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STADT EMMERICH AM RHEIN
D E R  B Ü R G E R M E I S T E R

 
 
 
 

05 - 15 0168/2010

05 - 15 
0168/2010 

   
 Vorlagen-Nr. Datum
  

Verwaltungsvorlage öffentlich 08.04.2010
 
 
 
Betreff

Ausbau Bataverstraße 
 
 
Beratungsfolge

Ausschuss für Stadtentwicklung 27.04.2010 
 
  
 
 

Beschlussvorschlag : 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung stimmt dem Plankonzept zum Ausbau der 
Bataverstraße zu und beauftragt die Verwaltung, eine Bürgerinformation durchzuführen. 
 

  Seite 1 von 2 
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Sachdarstellung : 
 
Für den Ausbau der Bataverstraße stehen für das Haushaltsjahr 2010 unter der Projekt-Nr. 
7.000036.700 Mittel in Höhe von 100.000,00 € zur Verfügung. 
 
Die Gesamtausbaufläche der Bataverstraße beträgt 943 qm. 
 
Die Verwaltung hat die Planung an das Ingenieurbüro Sanders aus Krefeld vergeben. 
 
Als Anlage ist ein Kurzbericht zum Straßenendausbau beigefügt, aus dem alle Einzelheiten 
hervorgehen. 
 
Kostenübersicht 
 
Die Bataverstraße wird gemäß der vom Rat beschlossenen Prioritätenliste ausgebaut. 
Die Ausbaukosten betragen 110.000 €. 
 
Einnahmen (Abrechnung nach KAG - Anliegerstraße / 75 %) in Höhe von 75.000 €. 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2010 vorgesehen. 
Produkt-Nr. 7.000036.700 i. H. v. 100.000,00 € 
 
Leitbild: Ja, Kapitel 3.1 
 
 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
Dr. Wachs 
Erster Beigeordneter 
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Ingenieurbüro Sanders  •  Hochbendweg  115  •  47804 Krefeld 
Telefon 02151 / 366 458 • Telefax 02151 / 365 267 • Mobil 0172 / 281 95 89  • ibsanders@arcor.de 

 

1

Hinweise Planung Bataverstraße    
 
Im Zuge der Erneuerung der Bataverstraße  wird der vorhandene Straßenoberbau aus ca. 4 cm dicker 
Asphaltdecke (teerhaltig) und der darunter befindlichen Auffüllung aus Ziegelbruch (ca. 20 cm dick), 
Bodenbauschuttgemisch bzw. Schotter aufgenommen und entsorgt.  
Die vorhandene Randeinfassung aus Hochbordsteinen einschließlich der beidseitigen ca . 50 cm breiten 
Rinne aus Klinkersteinen wird ebenfalls ausgebaut. 
 
Aufgrund der vorh. Höhensituation im Bereich des Anliegereigentums wird der neue Straßenoberbau 
ebenfalls wieder im Dachprofil hergestellt.  
Als Randeinfassung ist ein Rundbordstein (betongrau) mit 2 - 5 cm Auftritt vorgesehen.  
 
Die neue Oberflächenbefestigung erfolgt mit Betonsteinpflaster 10/20/8 (Farbe: Braun) im 
Ellenbogenverband mit einer Kreisfläche aus grauem Betonsteinpflaster zur Flächenauflockerung im 
Bereich des mittleren, platzähnlichen Abschnittes. 
 
Die zukünftige Oberflächenentwässerung erfolgt über eine beidseitig angelegte 2-Stein-Rinne aus 
Betonpflastersteinen 16/24/14.  
Die hier neu angeordneten Straßenabläufe werden an die im Jahr 2006 sanierte Mischwasserkanalisation 
angeschlossen.  
 
Die vorhandene Straßenbeleuchtung (2 Standorte) wird umgesetzt und durch 2 neue Standorte auf 
insgesamt 4 Stück ergänzt. 
 
Wegen der vorhandenen Anliegerbepflanzung und der im Straßenraum vorhandene Versorgungsleitungen 
sind keine Baumpflanzungen vorgesehen.  
 
Des Weiteren sind Angleichungsarbeiten im Anschlussbereich zur Frankenstraße erforderlich um für die 
Oberflächenentwässerung ausreichende Gefälle zu erreichen. 
Die bestehende Randeinfassung der Frankenstraße aus abgesenktem Bordstein wird ersetzt durch einen 
Auffahrts- / Rampenstein. Der heute vorhandene gepflasterte Zufahrtsbereich wird nach erfolgter 
Tragschichtprofilierung durch neues Betonsteinpflaster 10/20/8 (Farbe grau) ersetzt. 
 
Die neue Fahrbahnoberfläche erhält einen Aufbau gem. Bauklasse  IV RStO mit  
 
        8.0 cm  Betonsteinpflaster 10/20/8 Farbe braun 
        3,0 cm  Bettung 
      20,0 cm  Schottertragschicht aus RCL mit Güteschutz, Korngemisch 0/22 und 0/45 mm,  
  gem. TL SoB-StB 04 und gem. TL RC ToB 95, EV2 = 150 MN/m² 
ca. 10,0 cm  Frostschutzkies als Ergänzung der bestehenden 1.Tragschicht  
ca. 24,0 cm  vorh. Oberbau aus Mittelsand nachverdichtet  
    65,00 cm  Gesamtdicke   
 
Zum Ausbau vorgesehen sind folgende Massenansätze: 
 
ca. 940,0 m² Albestand (Fahrbahndecke einschl. Randeinfassung und Klinkerrinne) aufnehmen 
ca. 100,0 t  Entsorgung teerhaltiger Fahrbahndecke  
ca. 220,0 m  Rundbordstein  
ca. 200,0 m  2-Stein-Rinne aus Betonpflasterstein 16/24/14 
ca. 820,0 m²   Betonsteinpflaster 10/20/8 braun 
ca.   10,0 St      Straßenabläufe  
ca.      2,0 St  neue Beleuchtung einschl. Kabelgraben 
 
 
Stand 19.03.2010 
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STADT EMMERICH AM RHEIN
D E R  B Ü R G E R M E I S T E R

 
 
 
 

05 - 15 0169/2010

05 - 15 
0169/2010 

   
 Vorlagen-Nr. Datum
  

Verwaltungsvorlage öffentlich 08.04.2010
 
 
 
Betreff

Ausbau Brillackweg 
 
 
Beratungsfolge

Ausschuss für Stadtentwicklung 27.04.2010 
 
  
 
 

Beschlussvorschlag : 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung stimmt dem Plankonzept zum Ausbau des 
Brillackweges zu und beauftragt die Verwaltung, eine Bürgerinformation durchzuführen. 
 

  Seite 1 von 2 
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Sachdarstellung : 
 
Für den Ausbau des Brillackweges stehen für das Haushaltsjahr 2010 unter der Projekt-Nr. 
7.000037.700 Mittel in Höhe von 80.000,00 € zur Verfügung. Wie aus der Anlage 
(Erläuterungsbericht zum Entwurf Brillackweg) ersichtlich erhöhen sich die Baukosten, da ein 
zusätzl.  Regenwasserkanal mit Ableitung in den Schaugraben an der Sulenstraße 
erforderlich ist. Bei der Kostenaufstellung ist die Verwaltung seinerzeit davon ausgegangen, 
das anfallende Oberflächenwasser über die belebte Bodenzone sickern zu lassen. Aufgrund 
der topographischen Gegebenheiten und des dort vorhandenen Baumbestandes ist dies 
nicht möglich. Die Mehrkosten von rd. 35.000 € stehen durch Einsparungen anderer 
Straßenbaumaßnahmen zur Verfügung.  
 
Die Gesamtausbaufläche des Brillackweges beträgt 846 qm. 
 
Die Verwaltung hat die Planung an das Ingenieurbüro Kreißel aus Düsseldorf vergeben. 
 
Als Anlage ist ein Kurzbericht zum Straßenendausbau beigefügt, aus dem alle Einzelheiten 
hervorgehen. 
 
Kostenübersicht 
 
Der Brillackweg wird gemäß der vom Rat beschlossenen Prioritätenliste ausgebaut. 
Die Ausbaukosten betragen somit nunmehr 115.000 €. 
Einnahmen (Abrechnung nach BauGB / 90 %) in Höhe von 103.500 €. 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2010 vorgesehen. 
Produkt-Nr. 7.000037.700 i. H. v. 80.000,00 € plus 35.000,00 € durch Einsparungen anderer 
Maßnahmen, s. Begründung 
 
Leitbild: Ja, Kapitel 3.1 
 
 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
Dr. Wachs 
Erster Beigeordneter 
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STADT EMMERICH AM RHEIN
D E R  B Ü R G E R M E I S T E R

 
 
 
 

05 - 15 0178/2010

05 - 15 
0178/2010 

   
 Vorlagen-Nr. Datum
  

Verwaltungsvorlage öffentlich 08.04.2010
 
 
 
Betreff

Bauvorhaben St. Willibrord-Spital Emmerich-Rees gGmbH; 
Umbau der Geriatrie sowie Erweiterung der Abt. für innere Medizin an der Burgstraße; 
hier: Entfernung von vier Bäumen 
 
 
Beratungsfolge

Ausschuss für Stadtentwicklung 27.04.2010 
 
  
 
 

Beschlussvorschlag : 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung stimmt der Genehmigung der Fällung der Bäume nach 
§ 6 Abs. 1 Buchstabe b) der Baumschutzsatzung der Stadt Emmerich am Rhein zu. 
 

  Seite 1 von 2 
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Sachdarstellung : 
 
Am 22.12.2009 beantragte das St. Willibrord-Spital unter dem Az.: 1038/2009 den Neubau 
Burgstraße, Umbau der Geriatrie sowie die Erweiterung der Inneren Medizin. Mit dem 
geplanten Bauvorhaben schafft das Willibrord-Spital die Voraussetzungen, die bisher im 
Betriebsteil Rees untergebrachte Fachabteilung für Geriatrie nach Emmerich zu verlagern. 
Des Weiteren wird der derzeit im Krankenhaus an verschiedenen Stellen angesiedelte 
Funktionsbereich der Inneren Medizin zentralisiert, womit ebenfalls ganz entscheidend die 
Qualität der Patientenversorgung gesteigert werden kann. 
 
Unter dem Az.: 39/2010 wurde am 20.01.2010 ein Antrag für den Abbruch des jetzt 
vorhandenen Seniorenheims gestellt. Durch die Veränderung der Größe und Lage des 
Anbaus sowie die städtebauliche parallele Anpassung des Baukörpers an den 
Straßenverlauf der Burgstraße, ist die Fällung der beantragten Bäume entsprechend der 
Baumfällliste für die Erteilung der Baugenehmigung zwingend erforderlich. 
Aus diesem Grunde hat das St. Willibrord-Spital den Antrag gestellt, die vier Bäume, die im 
Bereich der Baustelle zu dem o. g. Bauvorhaben stehen, zu fällen. 
 
Als Anlage ist ein Lageplan sowie eine Baumfällliste der im Lageplan mit Ziffer 1 - 4 
gekennzeichneten Bäume beigefügt. 
 
Das Krankenhaus beabsichtigt, mit den Abbrucharbeiten des Gebäudes im Juli 2010 zu 
beginnen. In Absprache mit dem Krankenhaus sollen die entsprechend der 
Baumschutzsatzung erforderlichen Ersatzpflanzungen auf dem Gelände des Krankenhauses 
oder in einer anderen Einrichtung der Holding Pro Homine gepflanzt werden. 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen. 
 
Leitbild: Ja, Kapitel 5.1 
 
 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
Dr. Wachs 
Erster Beigeordneter 
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STADT EMMERICH AM RHEIN
D E R  B Ü R G E R M E I S T E R

 
 
 
 

05 - 15 0176/2010

05 - 15 
0176/2010 

   
 Vorlagen-Nr. Datum
  

Verwaltungsvorlage öffentlich 08.04.2010
 
 
 
Betreff

1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. E 6/6 - Am Hasenberg -; 
hier: 1) Aufstellungsbeschluss 
        2) Satzungsbeschluss 
 
 
Beratungsfolge

Ausschuss für Stadtentwicklung 27.04.2010 

Haupt- und Finanzausschuss 04.05.2010 

Rat 18.05.2010 
 
  
 
 

Beschlussvorschlag : 
 
Zu 1) 
Der Rat beschließt gemäß § 2 Abs. 1 i.V.m. § 1 Abs. 8 BauGB, den Bebauungsplan Nr. E 
6/6 -Am Hasenberg- im Wege eines vereinfachten Verfahrens nach § 13 BauGB für das 
Grundstück des Kindergartens Heilig Geist, Am Hasenberg 1, dahin gehend zur ändern, 
dass auf der nördlichen Teilfläche des Flurstückes Gemarkung Emmerich, Flur 6, Nr. 352 die 
überbaubare Fläche in einer Tiefe von 15 m bis auf einen Abstand von 4 m zur 
Grundstücksgrenze Am Hasenberg 3 erweitert wird. 
 
Zu 2) 
Der Rat beschließt den Entwurf der gemäß § 13 BauGB durchgeführten 1. vereinfachten 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. E 6/6 -Am Hasenberg- mit Entwurfsbegründung gemäß 
§ 10 Abs. 1 BauGB als Satzung. 
 

  Seite 1 von 4 

Ö  10
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Sachdarstellung : 
 
Zu 1) 
 
Um dem gesetzlichen Auftrag an die Gemeinde in Bezug auf das Kinderbetreuungsangebot 
zu entsprechen, soll im Kath. Kindergarten Heilig Geist / Leegmeer, Am Hasenberg 1, 
zusätzlich eine Gruppe Unterdreijähriger eingerichtet werden. Da für Kinder dieses 
Lebensalters spezielle Betreuungsangebote, insbesondere eigene Ruhezonen erforderlich 
sind, ist es unumgänglich, für diese Kindergruppe einen eigenen Raum zu schaffen. Für den 
betroffenen Kindergarten bedeutet dies, dass eine bauliche Erweiterung um einen 
zusätzlichen Gruppenraum notwendig wird. Dabei ist Wert darauf zu legen, dass ein solcher 
Raum möglichst vom sonstigen Kindergartenbetrieb abgetrennt ist. Die Kirchengemeinde 
beabsichtigt daher, einen Gruppenraum von rd. 12 m Breite und 8 m Tiefe an der Nordseite 
des bestehenden Gebäudes anzubauen, und hat hierzu einen entsprechenden 
Baugenehmigungsantrag eingereicht. 
 
Der Kindergarten liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. E 6/6 -Am Hasenberg- 
innerhalb einer Fläche für Gemeinbedarf der Zweckbestimmung „Kindergarten/Pfarrheim“. 
Die durch Baugrenzen festgesetzte überbaubare Fläche fasst das Kindergartengebäude in 
der Form ein, dass die nördliche und die östliche Gebäudefront jeweils an die Baugrenze 
angrenzen, wobei ein später angebauter Gymnastikraum eine geringfügige Überschreitung 
der Baugrenze aufweist, für die eine Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB erteilt wurde. 
Südlich und westlich des bestehenden Gebäudes räumt der Bebauungsplan umfangreiche 
bauliche Erweiterungsmöglichkeiten ein.  
 
Ein Anbau an der Südseite des Kindergartens wird sich jedoch deshalb nicht ermöglichen 
lassen, da hier die bestehenden Gruppenräume angeordnet sind und sich auf dieser 
Gebäudeseite dem kürzlich in aufwendiger Form neu gestalteten Außenbereich öffnen. Ein 
Anbau nach Westen hin würde die Funktionalität des dort liegenden Gymnastik- und 
Turnraumes infolge der erforderlichen Einkürzung zur Schaffung eines Durchgangsbereiches 
erheblich einschränken. Von der bestehenden Raumaufteilung bietet sich im Prinzip allein 
der beantragte Anbau an der nördlichen Gebäudefront in dem dortigen Freibereich zum 
Grundstück Am Hasenberg 3 hin an. Einerseits könnte ein Gruppenraum an dieser Stelle 
direkt vom Eingangsbereich aus erreicht werden, was der gewünschten vom sonstigen 
Kindergartenbetrieb separierten Lage zur Schaffung einer ungestörten Ruhezone förderlich 
wäre. Andererseits wäre diese Lösung die wirtschaftlichste, da ein erheblicher baulicher 
Eingriff in den bestehenden Kindergarten, wie er bei jeder anderen Anordnung des Raumes 
erfolgen müsste, vermieden würde.  
 
Die geplante Gebäudeerweiterung betrifft somit den nach den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes nicht überbaubaren Grundstücksteil. Der Umfang der geplanten 
Baumaßnahme überschreitet die zulässigen Befreiungstatbestände nach § 31 Abs. 2 
BauGB. Von daher kann das Vorhaben planungsrechtlich nur durch eine 
Bebauungsplanänderung mit einer entsprechenden Erweiterung der Baufläche vorbereitet 
werden. Die Kirchengemeinde hat hierzu einen entsprechenden Antrag gestellt. Das 
Vorhaben dient der Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen der Stadt Emmerich am Rhein zur 
Einrichtung entsprechender Kindergruppen, der sie aber nicht selbst nachkommen kann, da 
sie keine eigenen kommunalen Kindergärten unterhält.  
Im betroffenen Grundstücksbereich befindet sich an der Straßengrenze zur Straße „Am 
Hasenberg“ die Stellplatzanlage des Kindergartens. Ins Grundstück hinein ist im Anschluss 
hieran eine Remise zur Unterstellung von Fahrrädern angeordnet. Die Freifläche neben dem 
zurückgesetzten Gebäudeteil, wo das Erweiterungsvorhaben geplant ist, ist gegen die 
Straße mit einer Hainbuchenhecke abgetrennt und wird ansonsten im Wesentlichen durch 
eine Rasenfläche geprägt, auf der zusätzlich ein gepflasterter Weg als Rampe zum 
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Kindergarteneingang verläuft. Der betroffene Bereich dient den Kindern nicht als 
Aufenthaltsraum im Freien.  
 
An der nördlichen Grenze des Antragsgrundstückes steht neben einigen Sträuchern auch 
eine große Esche, die im Lageplan zum Baugesuch dargestellt ist. Deren Standort wird zwar 
nicht unmittelbar von der Baumaßnahme in Anspruch genommen werden, infolge von 
erheblichen Eingriffen in den Wurzel- und Kronenbereich muss der Baum aber bei der 
Realisierung des Vorhabens als abgängig betrachtet werden. Mit einem Stammumfang von 
250 cm unterliegt der Baum der Baumschutzsatzung der Stadt Emmerich am Rhein. Die 
Zustimmung der zuständigen politischen Gremien zu dieser Bebauungsplanänderung 
bereitet ein Baurecht zur Errichtung des geplanten Erweiterungsbaues vor, mit dem sich 
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. b der Baumschutzsatzung ein Anspruch auf Ausnahme von deren 
Verboten, d.h. auf eine Baumfällung für die Bauherrin ergäbe. Daher wird auf eine 
gesonderte Beschlussvorlage unter dem Aspekt „Anwendung der Baumschutzsatzung“ im 
Ausschuss für Stadtentwicklung verzichtet und eine Zustimmung für eine Fällung des 
Baumes als sich aus der Bebauungsplanänderung ableitend erachtet.  
 
Die Bauherrin hat im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens einen entsprechenden 
Antrag auf Ausnahme von den Verboten der Baumschutzsatzung zu stellen, wobei nach 
Baumschutzsatzung eine Verpflichtung zur Ersatzpflanzung von 3 Bäumen auf eigenem 
Grundstück bestünde. Das betroffene Grundstück des Kindergartens bietet für eine solche 
Maßnahme genügend Raum. Nach örtlicher Sichtung weist der Baum allerdings in seinem 
Stammbereich erhebliche äußere Schädigungen auf, so dass Zweifel daran anzumelden 
sind, ob es sich insgesamt um ein erhaltenswertes Gehölz handelt. Der gutachterliche 
Nachweis hierzu obliegt der Bauherrin. 
 
 
Zu 2) 
 
Durch die beabsichtigte Änderung werden die Grundzüge der Planung nicht berührt. Daher 
kann das Änderungsverfahren nach den Bestimmungen des § 13 BauGB (Vereinfachtes 
Verfahren) durchgeführt werden. 
 
Der Grad einer möglichen Betroffenheit der an dem Änderungsverfahren zu beteiligenden 
Öffentlichkeit lässt sich auf die unmittelbaren Nachbarn, zu denen die geplante Erweiterung 
näher heranrückt, als es das bisherige Baurecht zubilligt, eingrenzen. Diese haben dem 
Bauentwurf für die Erweiterung des Kindergartens auf den Bauantragsunterlagen 
zugestimmt. Damit liegt eine Stellungnahme der betroffenen Öffentlichkeit bereits vor, so 
dass auf die Einräumung einer weiteren Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen einer 
Offenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB verzichtet werden kann. 
Träger öffentlicher Belange werden bis auf die Antrag stellende Kirchengemeinde als im 
Prinzip nicht von der Bebauungsplanänderung betroffen erachtet. Vorsorglich wird jedoch 
noch eine Beteiligung der Kreisbehörden durchgeführt, deren Ergebnisse bis zur ersten 
Beratung der Vorlage im Fachausschuss vorliegen werden. Die Verwaltung erwartet auch 
von deren Seite keine abwägungsrelevante Stellungnahme, so dass diese Vorlage in 
Hinblick auf die zügige Schaffung des erforderlichen Baurechtes zur Ermöglichung einer 
schnellen Genehmigung des geplanten Bauvorhabens für die Inanspruchnahme von 
Fördermitteln vorzeitig eingestellt wird. Sollten bis zur ersten Beratung in der Sitzung des 
Ausschusses für Stadtentwicklung wider Erwarten vom Kreis Kleve Bedenken gegen die 
Planänderung geäußert werden, so wird hierüber im Rahmen einer Ergänzungsvorlage 
berichtet werden. 
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Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen. 
 
Leitbild: Ja, Kapitel 4, Ziel 1 und 3 
 
 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
Dr. Wachs 
Erster Beigeordneter 
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STADT EMMERICH AM RHEIN
D E R  B Ü R G E R M E I S T E R

 
 
 
 

05 - 15 0177/2010

05 - 15 
0177/2010 

   
 Vorlagen-Nr. Datum
  

Verwaltungsvorlage öffentlich 08.04.2010
 
 
 
Betreff

7. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. EL/4 - Mühlenfeld -; 
hier: 1) Bericht über die Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und Behördenbeteiligung    
            gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
        2) Änderung des Aufstellungsbeschlusses  
        3) Beschluss zur erneuten Offenlage 
 
 
Beratungsfolge

Ausschuss für Stadtentwicklung 27.04.2010 
 
  
 
 

Beschlussvorschlag : 
 
Zu 1) 
a)  Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt, dem dargelegten Interesse an einer 

Ausdehnung des Änderungsverfahrens zum Zweck der Vorbereitung eines Baurechtes 
auf den Hinterlandflächen der Grundstücke Seminarstr. 20/20a bis 24 durch Erweiterung 
des Aufstellungsbeschlusses und Durchführung der Offenlage eines erweiterten 
Änderungsentwurfes zu folgen. 

 
b)  Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt der Anregung auf Reduzierung der 

Verkehrsflächenfestsetzung des Liemersweges neben den Garagen am Machutusweg 
nicht zu folgen. 

 
c)  Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt für den Bereich der neuen Baufläche auf 

der Hinterlandfläche des Grundstückes Seminarstr. 16 keine Höhenbeschränkung 
festzusetzen. 

 
d) Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt aufgrund der Stellungnahme des 

Kampfmittelbeseitigungsdienstes, in den Änderungsentwurf einen Hinweis auf das 
evtl. Vorhandensein von Kampfmitteln innerhalb des Änderungsbereiches sowie auf 
empfohlene Verhaltensmaßregeln bei Erdarbeiten in den Änderungsentwurf 
aufzunehmen. 
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Zu 2)  
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt, den Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 
1 i. V. m. § 1 Abs. 8 BauGB vom 18.08.2009 zur 7. vereinfachten Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. EL/4 -Mühlenfeld- dahin gehend zu erweitern, dass die Grundstücke 
Seminarstr. 18-26, der Fuß- und Radweg vor den Häusern Liemersweg 16 bis 24 sowie eine 
Teilfläche des Wendeplatzes des Stiftsweges in das Änderungsverfahren einbezogen 
werden. Danach umfasst der Gesamtbereich der 7. Änderung des Bebauungsplanes EL/4 
folgende Grundstücke: Gemarkung Elten, Flur 22, Flurstücke 16, 20 bis 26, 190, 203tlw., 
204tlw., 205, 207 tlw. und 208 tlw. 
Neben den Änderungsabsichten a) bis e) des Aufstellungsbeschlusses vom 18.08.2009 soll 
der Bebauungsplan zusätzlich noch dahin gehend geändert werden, dass  
 
f) auf der Hinterlandfläche der Grundstücke Seminarstraße 20/20a bis 24, Gemarkung 

Elten, Flur 22, Flurstücke 22, 24 und 25 eine zusätzliche überbaubare Fläche von 15 m 
Tiefe, die teilweise durch einen Privatweg von der Seminarstraße erschlossen werden 
soll, festgesetzt wird,  

 
g) die bestehende Wohnhausbebauung auf den Grundstücken Seminarstraße 20/20a bis 

26, Gemarkung Elten, Flur 22, Flurstücke 22 bis 26, in eine zur Seminarstraße hin 
erweiterte überbaubare Fläche eingefasst wird, 

 
h) der fußläufige Anliegerweg Liemersweg 16 bis 24, Teil aus Gemarkung Elten, Flur 22, 

Flurstück 203, als öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung -Fuß- und 
Radweg- festgesetzt wird, 

 
i) die Festsetzung des Stiftsweges als öffentliche Verkehrsfläche im Bereich des 

Wendehammers auf die Gesamtfläche des Flurstückes Gemarkung Elten, Flur 22, 
Flurstück 204 sowie in Fortsetzung bis zur südöstlichen Grenze des Grundstückes 
Seminarstr. 24 ausgedehnt wird. 

 
 
Zu 3) 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beauftragt die Verwaltung, eine öffentliche Auslegung 
des erweiterten Bebauungsplanänderungsentwurfes gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
durchzuführen. 
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Sachdarstellung : 
 
Zu 1) 
 
Die öffentliche Auslegung des Entwurfes zur 7. vereinfachten Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. EL/4 -Mühlenfeld- nach § 3 Abs. 2 BauBG hat in der Zeit vom 
02.09.09 bis 02.10.09 stattgefunden. Gleichzeit wurde die Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. Im Rahmen 
dieser Beteiligungen wurden die nachfolgenden Stellungnahmen abgegeben. 
 
 
I Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
a) Ausdehnung des Änderungsverfahrens zur Schaffung eines zusätzlichen 

Baurechtes auf den Hinterlandflächen der Grundstücke Seminarstr. 20/20a bis 
24  

 
Bei der Beratung zum Aufstellungsbeschluss in diesem Planänderungsverfahren am 
18.08.2009 erteilte der Ausschuss für Stadtentwicklung an die Verwaltung den Auftrag, im 
Rahmen der Offenlage das Interesse der Eigentümer der an den Änderungsbereich 
angrenzenden Grundstücke Seminarstraße 18 bis 24 an einer Einbeziehung ihrer Flächen 
ins Verfahren abzufragen, um das laufende Verfahren dazu zu verwenden, ggf. auch für 
diese Grundstücke ein zusätzliches Baurecht auf der jeweiligen an den Fußweg vor den 
Grundstücken Liemersweg 16 bis 24 angrenzenden Hinterlandfläche vorzubereiten. Hierzu 
wurden die betroffenen Eigentümer per Anschreiben auf die Durchführung der Offenlage 
hingewiesen und über die sich ergebenden planungsrechtlichen Möglichkeiten im Falle einer 
Ausdehnung des Änderungsverfahrens auf ihre Grundstücke informiert.  
 
Während der Auslegung wurden die Eigentümer der Grundstücke Seminarstr. 20a, 22 und 
24 vorstellig und bekundeten ihr Interesse an einer Bebauungsplanänderung auch für ihr 
Grundstück, um sich für die Zukunft durch die Festsetzung einer zweiten überbaubaren 
Grundstücksfläche ein Baurecht für eine zusätzliche Wohnbebauung im hinteren 
Hausgartenbereich zu sichern. Für das Grundstück Seminarstr. 18 ist hingegen keine 
Stellungnahme eingegangen, so dass hier davon ausgegangen wird, dass kein Interesse an 
einer Hinterlandbebauung besteht. Infolge der geringen Breite dieses Grundstückes, die 
keine selbstständige Bebauung ermöglicht, sowie wegen fehlender Erschließung wird im 
nachfolgenden Änderungsentwurf eine Ausdehnung der zusätzlichen überbaubaren Fläche 
auf das betroffene Grundstück nicht vorgesehen. 
 
Gemäß Ratbeschluss vom 12.12.06 werden die Planungskosten eines Änderungsverfahrens 
auf die Eigentümer, denen durch die Planung ein wirtschaftlicher Vorteil erwächst, 
übertragen. Mittlerweile liegt eine Vereinbarung über eine solche Kostenübernahme mit allen 
betroffenen Eigentümern vor, so dass nunmehr eine Fortführung des Verfahrens erfolgen 
kann. 
 
 
b) Reduzierung der geplanten Verkehrsflächenfestsetzung des Liemersweges  
 
Der Eigentümer des Grundstückes Liemersweg 16 äußerte bei der Liegenschaftsverwaltung 
im Vorgriff auf die Offenlage des Planänderungsentwurfes ein Interesse an dem Erwerb 
einer Teilfläche aus der städtischen Parzelle des Liemersweges. Es handelt sich hierbei um 
die neben den Garagen am Machutusweg gelegene 3 m breite Teilfläche des Weges, der 
hier eine Aufweitung auf 6 m aufweist und sich in Fortsetzung nach Nordosten vor den 
Häusern Liemersweg 16 bis 24 als Fußweg auf eine Wegebreite von 3 m verjüngt. Da die 
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betroffene Fläche auch an den Vorgarten des Grundstückes des Antragstellers angrenzt, 
beabsichtigt er, hier einen zusätzlichen privaten Stellplatz einzurichten. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Der bestehende Bebauungsplan setzt die in Rede stehende Fläche als nicht überbaubare 
Fläche (Vorgarten) eines WR-Bereiches fest. In der Örtlichkeit ist hier wie beim 
nachfolgenden öffentlichen Fußweg eine Pflasterung anzutreffen. Derzeit ist im betroffenen 
Bereich ein größerer Blumenkübel aufgestellt. Vermutlich erfolgte diese Maßnahme, um die 
jetzt ins Auge gefasste Nutzung als zusätzlichen PKW-Stellplatz zu unterbinden. 
 
Der Bebauungsplanänderungsentwurf der ersten Offenlage sieht vor, die betroffene 
städtische Wegefläche zwischen dem Einmündungsbereich Machutusweg / Liemersweg und 
dem 3 m breiten Fußweg Liemersweg 16 bis 24 in eine öffentliche Verkehrsfläche 
umzuwandeln, um die Erschließung des beantragten zusätzlichen Bauplatzes auf dem 
Grundstück Seminarstr. 16 zu sichern, während eine Zufahrtsmöglichkeit zu diesem 
Grundstück über den Verbindungsweg zwischen Liemersweg und Seminarstraße 
ausgeschlossen werden soll, um unter dem Aspekt Schulwegsicherung bei den engen 
örtlichen Verhältnissen keine Gefährdung der Kinder durch Anliegerverkehr hervorzurufen. 
Um das neue Baugrundstück von außerhalb zu erreichen, wird i.d.R. eine Anfahrt über den 
Machutusweg erfolgen, so dass mit einem PKW mehrere Lenkvorgänge vorgeprägt sind, um 
bei der vorgesehenen Grundstücksanbindung an die öffentliche Verkehrsfläche auf das 
Grundstück aufzufahren. In diesem Zusammenhang würde eine Verminderung der 
Verkehrsflächenbreite vor dem Grundstück zusätzliche Schwierigkeiten bereiten, so dass 
von der vorgesehenen planungsrechtlichen Ausweisung, die zukünftig keine Änderung der 
örtlichen Ausbauverhältnisse bewirken wird, nicht abgerückt werden sollte. 
 
Der Ausbau des Machutusweges beinhaltet durch separate Stellplatzflächen eine Vielzahl 
von Parkmöglichkeiten im öffentlichen Straßenraum, so dass der betroffene Eigentümer 
neben der ihm zugeordneten Garage in der Lage sein müsste, in unmittelbarer Nähe zu 
seinem Grundstück eine PKW-Abstellmöglichkeit, so erforderlich, zu finden.  
 
 
c) Bedenken gegen die Bebauungsmöglichkeit der Grundstücke an der 

Seminarstraße in zweiter Reihe und Anregung zur Einschränkung der 
Höhenentwicklung der Bebauung auf der Hinterlandfläche des Grundstückes 
Seminarstr. 16 

 
Im Rahmen der Abfrage nach dem Interesse der planungsrechtlichen Ermöglichung einer 
Hinterlandbebauung seines Grundstückes sprach sich der Eigentümer des Hauses 
Seminarstr. 20 grundsätzlich gegen eine Bebauung der an den Liemersweg grenzenden 
Teilfläche aller betroffenen Grundstücke der Seminarstraße aus und begründet dies mit der 
zu erwartenden Beeinträchtigung der bestehenden Bebauung durch eine nahe 
heranrückende zusätzliche Wohnbebauung. Bezüglich des offen gelegten 
Änderungsentwurfes regte er an, dass für den Fall des Zustandkommens eines Baurechtes 
für die Hinterlandfläche des Grundstückes Seminarstr. 16 eine Höhenbegrenzung für die 
zulässige Bebauung durch Verzicht auf Dachgeschossausbau mit Beschränkung der 
Dachneigung auf max. 30° eingeführt werde solle, um die Auswirkungen dieser Bebauung 
auf sein Grundstück, insbesondere die zu erwartende Verschattung zu minimieren. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Festzuhalten ist, dass sich der Sohn des Petenten als zweiter Teileigentümer der 
Grundstückes Seminarstr. 20/20a für eine Ausdehnung des Planverfahrens ausgesprochen 
hat, um sich für die Zukunft eine Option zu einer Bebauung der Hinterlandfläche zu sichern. 
Die sich ihm dann bietenden planungsrechtlichen Möglichkeiten auf seinem Grundstück will 
er allerdings nicht in absehbarer Zeit zur Errichtung eines weiteren Wohnhauses nutzen. 
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Vielmehr plant er zu nächst die Errichtung eines größeren Gartenhauses, die ebenfalls erst 
durch die Planänderung ermöglicht wird.  
 
Die betroffenen Grundstücke an der Seminarstraße verfügen über eine Tiefe zwischen 45 
und 55 m. Damit sind Aufteilungen dieser Grundstücke möglich, bei denen gemessen an den 
heutzutage üblichen Grundstückzuschnitten für Einfamilienwohnhausbebauung im 
Emmericher Stadtgebiet durchaus normal große Bauplätze entstehen würden. Auf die 
bauliche Verwertung der eigenen Fläche hat der Eigentümer selbst Einfluss. Im Falle der 
Errichtung eines Wohnhauses auf dem angrenzenden Nachbargrundstück betrüge der 
Mindestabstand der Hausecke der nächst möglichen Bebauung immerhin 9 m, so dass die 
sich aus dem Bauordnungsrecht ergebenden Abstandserfordernisse, die eine unzumutbare 
Beeinträchtigung der bestehenden Bebauung verhindern, auf jeden Fall eingehalten werden.  
 
Unter dem Aspekt der innerörtlichen Nachverdichtung zur Schonung des Außenbereiches 
stellt die Schaffung eines erweiterten Baurechtes auf noch vorhandenen Reserveflächen 
eine städtebaulich sinnvolle Lösung dar, mit der auch dem überwiegenden Interesse der 
betroffenen Eigentümer nachgekommen würde. Von daher sollten die Bedenken des 
Anliegers zurückgewiesen und das Planverfahren mit einem erweiterten Änderungsentwurf 
fortgesetzt werden.  
 
Hinsichtlich der Bedenken gegen eine Beeinträchtigung des Grundstückes Seminarstr. 
20/20a aus der baulichen Nutzung der Antragsfläche aus dem Grundstück Seminarstr. 16 ist 
darauf hinzuweisen, dass die vorgesehene Bebauung einen Mindestabstand von 12 m zur 
Grundstücksgrenze Seminarstr. 20/20a einhalten wird und zu den bestehenden 
Wohnhäusern mindestens 25 m. Zur Beurteilung, ob durch die Baumaßnahme unzumutbare 
Verschattungen der bestehenden Bebauung bewirkt werden -und nur auf dieser Grundlage 
kann eine Beeinträchtigung geltend gemacht werden-, ist auf die DIN 5034 (Tageslicht in 
Innenräumen) zuzugreifen.  
In dieser Richtlinie wird auf eine ausreichende natürliche Belichtung von Wohnungen 
zielend- gefordert, dass  
• mindestens ein Aufenthaltsraum (z.B. Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche) 
• an der Tag- und Nachtgleiche (21.03 / 23.09.) 
• in der Mitte der Fenster 
• für mindestens vier Stunden 
belichtet sein muss. Bei den vorgenannten Abständen i.V.m. der festgesetzten 
Eingeschossigkeit als Maß der baulichen Nutzung ist auch ohne einen expliziten Nachweis 
einer Schattenwurfdarstellung zu verneinen, dass eine die Anforderungen an eine 
Zumutbarkeit übersteigende Verschattung des Grundstückes Seminarstr. 20/20a bei 
Realisierung des geplanten Bauvorhabens eines eingeschossigen Wohnhauses eintreten 
wird.  
 
Die vorgesehene überbaubare Fläche auf dem Antragsgrundstück umfasst infolge der 
beengten Grundstückverhältnisse nur eine geringe Ausdehnung, so dass sich auch unter 
Berücksichtigung der zulässigen Grund- und Geschossflächenzahl nur ein kleines Gebäude 
errichten lassen wird. Der Ausschluss eines Dachgeschossausbaues, der nach den 
unveränderten Festsetzungen des Bebauungsplanes kein Vollgeschoss werden darf, würde 
hier im Vergleich zur der bestehenden Umgebungsbebauung eine nicht zu begründende 
Härte darstellen. Von daher empfiehlt die Verwaltung, im weiteren Verfahren von einer 
einschränkenden Höhenbegrenzung für die Bebauung auf dem betroffenen Teil des 
Grundstückes Seminarstr. 16 abzusehen. 
 
 
 
II Stellungnahmen aus der Behördenbeteiligung 
 
d) Stellungnahme des Kampfmittelbeseitigungsdienstes 
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Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat im Rahmen der Behördenbeteiligung eine 
Auswertung seines Luftbildnachweises durchgeführt. Hierbei konnten zwar keine 
unmittelbaren Funde ausgemacht werden, da sich der Änderungsbereich insgesamt in einem 
Kampfgebiet des Zweiten Weltkrieges befindet, kann jedoch nicht grundsätzlich 
ausgeschlossen werden, dass sich noch Kampfmittel im Boden befinden. Von daher wird 
empfohlen, im Zusammenhang mit der Baumaßnahme eine geophysikalische Untersuchung 
der zu überbaubaren Fläche durchzuführen und für den Fall von Erdbohrungen bestimmte 
Vorkehrungen zu treffen. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Zur Information der Bauherren bei Einsichtnahme in den Bebauungsplan soll hierin ein 
entsprechender Hinweis aufgenommen werden. Es ist anzunehmen, dass für den 
erweiterten Verfahrensbereich im Rahmen der nochmaligen Beteiligung dieser Behörde ein 
ähnliches Auswertungsergebnis zustande kommt und zu einer gleich lautenden 
Stellungnahme führt. Die betroffenen Eigentümer erhalten dann zu ihrer Information eine 
Kopie dieser Stellungnahmen mit der Aufforderung diese jeweils an Rechtsnachfolger 
weiterzuleiten. 
 
 
 
Zu 2) 
 
Zu der unter Pkt. 1a) angeregten Ausdehnung des Planänderungsverfahrens bedarf es einer 
formellen Erweiterung des Aufstellungsbeschlusses vom 18.08.2009.  
Neben den Grundstücken Seminarstr. 20/20a bis 24, deren Eigentümer ein Interesse an 
einer zusätzlichen Baumöglichkeit auf ihren Hinterlandflächen dargelegt haben, sollen auch 
die Grundstücke Seminarstr. 18 und 26 in das Verfahren einbezogen werden. Die 
Einbeziehung des Grundstückes Seminarstr. 18 erfolgt dabei ohne eine Änderung seiner 
bisherigen planungsrechtlichen Festsetzungen einzig zum Zweck der Darstellung eines 
zusammenhängenden Änderungsbereiches. 
 
Wie auch im ursprünglichen Änderungsbereich sind in der Erweiterungsfläche einige 
Abweichungen der vorhandene Grundstücks- und Bebauungssituation von den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes anzutreffen. Das Änderungsverfahren soll daher auch 
hier zum Anlass genommen werden, die planungsrechtlichen Festsetzungen anzupassen. 
Für die Grundstücke Seminarstr. 20/20a bis 26 soll dazu eine erweiterte 
Bauflächenfestsetzung erfolgen, um die bestehenden Abweichungen von der überbaubaren 
Fläche an der Seminarstraße, die eine ins Grundstück bis zu 10,5 m zurückspringenden 
Bebauung vorgibt, durch die Gebäudestellungen in einem Abstand von 3,5 m parallel zum 
Straßenverlauf zu bereinigen.  
 
Zu einer ordnungsgemäßen Erschließung der zusätzlich vorgesehenen Hinterlandbebauung 
kann der bestehende Fußweg vor den Grundstücken Liemersweg 16 bis 24 nicht als 
ausreichend betrachtet werden. Eine Anfahrbarkeit der mittleren neuen Bauplätze über 
diesen Weg könnte nur durch eine Wegeverbreiterung zu Lasten der neuen Anlieger 
gewährleistet werden, wobei die bestehende Wegefläche vermutlich vom Ausbaustandard 
her nicht für eine Befahrung geeignet ist und entsprechend nachgerüstet werden müsste. Die 
betroffenen Eigentümer der Grundstücke Seminarstr. 20/20a und 22 erklärten, dass Sie auf 
eine Erschließung über den Liemersweg verzichten wollen, und regten an, stattdessen einen 
Privatweg von der Seminarstraße aus vorzusehen. Hierzu eigne sich die in 
gemeinschaftlichem Eigentum stehende ehemalige Wegeparzelle 23, die derzeit als 
Garagenzufahrt dient und am südöstlichen Ende mit den zwei Wohnhausgaragen bebaut ist. 
Den Eigentümern ist klar, dass sie zur Inanspruchnahme des neuen Baurechtes jeweils ihre 
eigene Garage entfernen/umsetzen müssen, um die erforderliche Durchfahrt zur 
Hinterlandfläche auf eigenem Grundstück zu sichern. Dieser Vorschlag soll in der Planung 
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aufgegriffen werden, indem der Änderungsentwurf eine Fläche für einen Privatweg von der 
Seminarstraße aus als Geh-, Fahr- und Leitungsrecht festsetzt. Die Möglichkeit zur 
voneinander unabhängigen Inanspruchnahme dieser planungsrechtlichen Festsetzung soll 
mit den beiden Eigentümern vor Satzungsbeschluss im Rahmen eines städtebaulichen 
Vertrages durch eine Verpflichtung zur öffentlich-rechtlichen Sicherung mit einer vorab 
einzutragenden Baulast geregelt werden.  
 
Die vorgeschlagene Erschließungsregelung bewirkt, dass die ruhige verkehrliche Situation 
im Bereich Liemersweg 16 bis 24 auch im Falle einer Bebauung der nordwestlich 
angrenzenden Grundstücke unverändert erhalten bleibt. Der betroffene Fußweg ist im 
Bebauungsplan nicht in seiner gesamten Länge bis zum Stiftsweg als Wegefläche 
festgesetzt. Um auch hier eine planungsrechtliche Anpassung zu betreiben, soll die 
Wegefläche ebenfalls in das Änderungsverfahren einbezogen werden, um sie entsprechend 
der heutigen Nutzungssituation als öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
-Fuß- und Radweg- festzusetzen. Die bestehende verkehrsrechtliche Anordnung auf dieser 
Wegefläche, die ausschließlich einen Fußweg festsetzt, soll anschließend entsprechend auf 
eine Rad- und Fußwegnutzung erweitert werden. 
Zur Erschließung der Hinterlandfläche des Grundstückes Seminarstr. 24 kann die 
bestehende Anbindung des benannten Fußweges an den Wendehammer des Stiftsweges 
herangezogen werden. Um diese Erschließung planungsrechtlich zu sichern, ist es 
erforderlich, die Verkehrsflächenfestsetzung des Stiftsweges auf die tatsächlich vorhandene 
Straßen-/Wegefläche auszudehnen. Entsprechend muss auch noch eine Teilfläche des 
Stiftsweges in das Änderungsverfahren einbezogen werden.  
 
 
Zu 3) 
 
Die bisherigen Planungsabsichten des Änderungsentwurfes der 1. Offenlage bleiben 
unverändert bestehen und werden im Rahmen der Verfahrenserweiterung um zusätzliche 
Planungsabsichten für die Erweiterungsflächen ergänzt. Durch die beabsichtigte Erweiterung 
des Änderungsverfahrens werden die Grundzüge der Planung nicht berührt. Daher kann das 
Änderungsverfahren weiterhin nach den Bestimmungen des § 13 BauGB (Vereinfachtes 
Verfahren) durchgeführt werden. 
 
Da sich der Grad einer möglichen Betroffenheit der an dem Änderungsverfahren zu 
beteiligenden Öffentlichkeit nicht mit Bestimmtheit eingrenzen lässt, soll eine Beteiligung der 
Bürger gemäß § 13 Nr. 2 BauGB in der Form einer öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 
BauGB durchgeführt werden. 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen. 
 
Leitbild: Ja, Kapitel 1, Ziel 2 
 
 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
Dr. Wachs 
Erster Beigeordneter 
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